
Unterlage 17.2

FESTSTELLUNGSENTWURF
vom 11.12.2020

Luftschadstofftechnische Untersuchung

aufgestellt:
Autobahndirektion Südbayern

Dr. Eid, Ltd. Baudirektor

München, den 11.12.2020

Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern
Straße / Abschnittsnummer / Station: A99_320_0,494 bis A99_340_3,922

A 99 Autobahnring München
Sanierung Tunnel Allach und Temporäre Seitenstreifenfreigabe

(TSF) AD München-Allach bis AD München-Feldmoching
PROJIS-Nr.:

Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
Az: 4354.32_01-9-7
München, 22.04.2024

gez.
Thomasberger
Regierungsrat

rob-Eisenbet
Siegel



 

Büro Dresden: Mohrenstraße 14, 01445 Radebeul, Tel.: +49 (0) 351 / 83 914-0, E-Mail: info.dd@lohmeyer.de 

 

 

Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG 

Immissionsschutz, Klima, 

Aerodynamik, Umweltsoftware 

 An der Roßweid 3, D - 76229 Karlsruhe 

Telefon: +49 (0) 721 / 6 25 10 - 0 

Telefax: +49 (0) 721 / 6 25 10 30 

E-Mail:  info.ka@lohmeyer.de 

URL:  www.lohmeyer.de 

Büroleiter: Dr.-Ing. Thomas Flassak 

  

 

 

Auftraggeber: Autobahndirektion Südbayern 
Seidlstraße 7-11 
 

 80335 München

 

  

Dr. rer. nat. R. Hagemann 

 

Juli 2020 
Projekt 64027-19-01 

Berichtsumfang 110 Seiten 

Dipl.-Geogr. T. Nagel 

 

LUFTSCHADSTOFFGUTACHTEN 

FÜR DIE PLANUNGEN ZUR 

TEMPORÄREN SEITENSTREIFENFREIGABE 

AM MÜNCHNER AUTOBAHNRING (A 99) IM ABSCHNITT 

AD MÜNCHEN-ALLACH – AD MÜNCHEN-FELDMOCHING  

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES STICKSTOFFEINTRAGS 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  I 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN ............................................................ 1 

1 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................ 3 

2 AUFGABENSTELLUNG ....................................................................................... 8 

3 VORGEHENSWEISE ............................................................................................ 9 

3.1 Zusammenfassung der Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffe zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit ............................................................. 9 

3.2 Beurteilungswerte zum Schutz der Vegetation .............................................. 10 

3.3 Berechnungsverfahren PROKAS/LASAT ...................................................... 10 

3.4 Überschreitungshäufigkeit der PM10-Tagesmittelwerte ................................ 13 

4 EINGANGSDATEN ............................................................................................. 15 

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes .................................... 15 

4.2 Verkehrsdaten ............................................................................................... 17 

4.3 Meteorologische Daten .................................................................................. 18 

4.4 Schadstoffhintergrundbelastung .................................................................... 21 

5 EMISSIONEN ...................................................................................................... 25 

5.1 Betrachtete Schadstoffe ................................................................................ 25 

5.2 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren .......................................... 25 

5.3 Emissionen des untersuchten Straßennetzes................................................ 32 

6 IMMISSIONEN..................................................................................................... 34 

6.1 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit ............ 34 

6.1.1 Stickstoffdioxid ..................................................................................... 35 

6.1.2 Feinstaubimmissionen (PM10) ............................................................. 38 

6.1.3 Feinstaubimmissionen (PM2.5) ............................................................ 40 

6.2 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der Vegetation .................................... 41 

6.2.1 Stickstoffoxidimmissionen .................................................................... 42 

6.2.2 Stickstoffdeposition............................................................................... 44 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  II 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

7 LITERATUR ........................................................................................................ 48 

A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN 

AN KFZ-STRASSEN ........................................................................................... 53 

A2  BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONS- 

ERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION ....................................................... 58 

A3 GESAMTDEPOSITIONSRATEN IM BEREICH DER FFH-GEBIETE.................. 65 

A5 ABBILDUNGEN .................................................................................................. 69 

 

Hinweise: 

Vorliegender Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Ingenieurbüros Lohmeyer 
GmbH & Co. KG nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 

Die Tabellen und Abbildungen sind kapitelweise durchnummeriert. 

Literaturstellen sind im Text durch Name und Jahreszahl zitiert. Im Kapitel Literatur findet 
sich dann die genaue Angabe der Literaturstelle. 

Es werden Dezimalpunkte (= wissenschaftliche Darstellung) verwendet, keine Dezimalkom-
mas. Eine Abtrennung von Tausendern erfolgt durch Leerzeichen. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  1 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge 

in Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die 

in die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im 

umgebenden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. 

Diese Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen 

und andere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen 

am Untersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits 

ohne die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersu-

chungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich 

vom Verkehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße 

hervorgerufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und 

Zusatzbelastung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden 

dürfen, siehe z.B. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe dar, die 

zahlenmäßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb 

der Grenzwerte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermöglichen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luft-

schadstoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen 

etc. ständigen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere 

Kurzzeitwerte charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über 

das Jahr gemittelten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung 

der Luftqualität mit Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts über Zeiträume 

mit hohen Konzentrationen aussagt. Eine das ganze Jahr über konstante Konzentration kann 

zum gleichen Jahresmittelwert führen wie eine zum Beispiel tagsüber sehr hohe und nachts 

sehr niedrige Konzentration.  
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Die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (39. BImSchV) fordert die Einhaltung von Kurzzeitwerten in Form des Stundenmittel-

wertes der NO2-Konzentrationen von 200 µg/m³, der nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr 

überschritten werden darf, und des Tagesmittelwertes der PM10-Konzentration von 

50 µg/m³, der maximal an 35 Tagen überschritten werden darf. Da diese Werte derzeit nicht 

direkt berechnet werden können, erfolgt die Beurteilung hilfsweise anhand von abgeleiteten 

Äquivalentwerten auf Basis der Jahresmittelwerte bzw. 98-Perzentilwerte (Konzentrations-

wert, der in 98 % der Zeit des Jahres unterschritten wird). Diese Äquivalentwerte sind aus 

Messungen abgeleitete Kennwerte, bei deren Unterschreitung auch eine Unterschreitung der 

Kurzzeitwerte erwartet wird.  

Verkehrssituation 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch der Kraftfahrzeuge (Kfz) hängen in hohem Maße vom 

Fahrverhalten ab, das durch unterschiedliche Betriebszustände wie Leerlauf im Stand, 

Beschleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, Bremsverzögerung etc. charakteri-

siert ist. Das typische Fahrverhalten kann zu so genannten Verkehrssituationen zusammen-

gefasst werden. Verkehrssituationen sind durch die Merkmale eines Straßenabschnitts wie 

Geschwindigkeitsbeschränkung, Ausbaugrad, Vorfahrtregelung etc. charakterisiert. In der 

vom Umweltbundesamt herausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs HBEFA“ sind für verschiedene Verkehrssituationen Angaben über Schad-

stoffemissionen angegeben.  

Feinstaub / PM10 / PM2.5 

Mit Feinstaub bzw. PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen größenselektie-

renden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Partikeldurchmesser von 

10 µm bzw. 2.5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Die PM10-Fraktion wird 

auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt bei Inhalation vollstän-

dig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen Masseanteil des 

anthropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgängen und Sekundär-

partikel. 

NOx zum Schutz der Vegetation 

Zum Schutz der Vegetation nennt die 39. BImSchV einen kritischen Wert für Sickstoffoxide 

(NOx) von 30 µg/m³ im Jahresmittel. Dieser „kritische Wert“ ist ein auf Grund wissenschaftli-

cher Erkenntnisse festgelegter Wert, dessen Überschreitung unmittelbare schädliche 

Auswirkungen für manche Rezeptoren wie Bäume, Pflanzen oder natürliche Ökosysteme 

haben kann. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

In München ist am Autobahnring A 99 im Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Mün-

chen-Allach und dem Autobahndreieck München-Feldmoching eine temporäre Seitenstrei-

fenfreigabe (TSF) mit dem Ziel der Stauzeitreduktion geplant. Im Plangebiet befinden sich 

angrenzende Siedlungsbereiche sowie die FFH-Gebiete „Allacher Forst und Angerlohe“ (DE-

7734-302), „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ (DE-7734-301) „Heideflächen 

und Lohwälder nördlich von München“ (DE-7735-371) mit ausgewiesenen Schutzflächen, die 

zum Teil nahe an die beplante Trasse heranreichen. Für die Planfeststellung waren Aussa-

gen zu den Auswirkungen der Straßenplanung hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung auf 

die benachbarten Siedlungsbereiche und auf die geschützten Vegetationsbereiche erforder-

lich. 

Hiermit wird ein Luftschadstoffgutachten für den Prognosenullfall und für den Planfall unter 

Berücksichtigung der aktuellen Verkehrsprognosedaten im Prognosejahr 2035 und Emissi-

onsfaktoren (HBEFA Version 4.1; UBA, 2019) vorgelegt. Im Zuge der Planungen rücken die 

Fahrwege in Folge der temporären Befahrung des Seitenstreifens teilweise näher an 

benachbarte Siedlungsbereiche und geschützte Vegetationsflächen heran.  

In diesem Gutachten wurden die Immissionen ermittelt, die durch den Kfz-Verkehr unter 

Berücksichtigung der vorherrschenden Hintergrundbelastung und der lokalen Windverhält-

nisse zu erwarten sind. Betrachtet wurden basierend auf den o.g. Verkehrsdaten die 

Immissionen im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit für das Bezugsjahr 

2023, der frühestmöglichen Inbetriebnahme der Einrichtung zur temporären Seitenstreifen-

freigabe; mit jedem späteren Jahr der geplanten Inbetriebnahme sind geringere motorbe-

dingte Emissionsfaktoren verbunden. Betrachtet wurden die Schadstoffe NO2 und Feinstaub 

(PM10 und PM2.5). Die Beurteilung erfolgte im Vergleich mit geltenden Beurteilungswerten, 

das sind Grenzwerte der 39. BImSchV, sowie im Vergleich zum Prognosenullfall.  

Weiterhin wurden die NOx-Immissionen und die Stickstoffdeposition resultierend aus 

straßenverkehrsbedingten NOx- und Ammoniakeinträgen für geschützte Vegetationsbereiche 

entsprechend den Konventionen des Stickstoffleitfaden H PSE (FGSV, 2019) bzw. des 

Forschungsberichtes der BASt (2013) „Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrs-

bedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ für das Bezugsjahr 2035 berechnet. 

Die Daten zum prognostizierten Verkehrsaufkommen auf der A 99 und den untergeordneten 

Straßen wurden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Aus den Verkehrs-

belegungsdaten wurden unter Berücksichtigung der vom Umweltbundesamt veröffentlichten 
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Emissionsfaktoren die Emissionen auf allen Straßenabschnitten für die betrachteten 

Bezugsjahre berechnet.  

Die Immissionsberechnungen erfolgen mit dem Straßennetzmodell PROKAS, wobei als 

Ausbreitungsmodell das dreidimensionale Strömungs- und Ausbreitungsmodell LASAT 

(Lagrangemodell in Erweiterung des Modells der TA Luft, www.janicke.de) verwendet wird, 

unter Einbeziehung der lokalen Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik, der topografischen 

Gegebenheiten, der berechneten Emissionen des Kfz-Verkehrs auf den Straßen und der aus 

Messdaten abgeleiteten Hintergrundbelastung. 

Im Prognosenullfall führen die verkehrsbedingten Beiträge zu flächenhaft erhöhten NO2-

Gesamtbelastungen entlang der A 99, die im Nahbereich Immissionen über 40 µg/m³ 

aufweisen, dem Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte, und die sie im Bereich der Portale des 

Tunnels Allach intensivieren. Dabei sind am Fahrbahnrand der A 99 über 48 µg/m³ ermittelt. 

Damit verbunden sind vereinzelte Grenzwertüberschreitungen an beurteilungsrelevanter 

Wohnbebauung im Bereich des westlichen Tunnelportals, dort sind am nächstgelegenen 

Wohngebäude auf der Nordseite der A 99 NO2-Jahresmittelwerte bis 47 µg/m³ ermittelt. 

Überwiegend sind an der zur A 99 nächstgelegenen Wohnbebauung jedoch geringere 

Immissionen ermittelt, die NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 40 µg/m³ und sonst bis 

36 µg/m³ oder geringer abgeleitet. Entlang den untergeordneten Stadtstraßen Eversbusch-

straße und Feldmochinger Straße sind die verkehrsbedingten Beiträge geringer und führen 

nur am Fahrbahnrand vereinzelt zu NO2-Gesamtbelastungen über 40 µg/m³ und bis 

44 µg/m³. An den angrenzenden Wohngebäuden sind dabei überwiegend Jahresmittelwerte 

bis 36 µg/m³ ermittelt; vereinzelt sind NO2-Immissionen rechnerisch bis 44 µg/m³ abgeleitet. 

Damit wird der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im 

Prognosenullfall an der im Untersuchungsgebiet bestehenden, beurteilungsrelevanten 

Bebauung vereinzelt erreicht und auch überschritten, dabei sind Überschreitungen des 

Grenzwertes bis ca. 18 % abgeleitet. Überwiegend wird an den Wohngebäuden im Untersu-

chungsgebiet der Grenzwert jedoch nicht erreicht und nicht überschritten. 

Im Planfall führt die Reduzierung der Stauhäufigkeit aufgrund der temporären Seitenstreifen-

freigabe zu einer Verringerung der verkehrsbedingten Schadstofffreisetzungen entlang der 

A 99. Damit verbunden ist eine gewisse Abnahme der entlang der Autobahn flächenhaft 

erhöhten NO-Immissionen, wobei im Nahbereich der Autobahn und im Bereich der Tunnel-

portale Konzentrationswerte weiterhin deutlich über 40 µg/m³ berechnet sind. Gegenüber 

dem Prognosenullfall sind im Bereich des westlichen Tunnelportals an der nächstgelegenen 

http://www.janicke.de/
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Wohnbebauung auf der Nordseite der A 99 im Planfall etwas geringere NO2-Immissionen mit 

Jahresmittelwerten vereinzelt bis 43 µg/m³ prognostiziert. An der übrigen zur A 99 nahegele-

genen Wohnbebauung sind ebenfalls Abnahmen der NO2-Gesamtbelastungen ermittelt, 

wobei im Planfall weiterhin vereinzelt Jahresmittelwerte bis 40 µg/m³ berechnet sind. Entlang 

der Eversbuschstraße und der Feldmochinger Straße sind an der angrenzenden Wohnbe-

bauung ebenfalls gewisse Abnahmen der NO2-Immissionen abgeleitet. 

Damit wird im Planfall der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte von 

40 µg/m³ ebenfalls vereinzelt erreicht und auch überschritten. Die dabei abgeleiteten 

Überschreitungen des Grenzwertes bis ca. 8 % sind im Vergleich zum Prognosenullfall 

deutlich geringer. Überwiegend wird jedoch wie im Prognosenullfall an den Wohngebäuden 

im Untersuchungsgebiet der Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten, dabei sind 

gegenüber dem Prognosenullfall etwas geringere NO2-Jahresmittelwerte prognostiziert. 

Die PM10-Belastungen (Jahresmittelwerte) im Untersuchungsgebiet sind in beiden Untersu-

chungsfällen im Nahbereich der A 99 über 20 µg/m³ und überwiegend bis 26 µg/m³ berech-

net. Im Bereich der Portale des Tunnels Allach sind am Fahrbahnrand der Autobahn auch 

PM10-Immissionen über 40 µg/m³ ermittelt. Dabei sind im Bereich des westlichen Portals an 

den nördlich der A 99 nächstgelegenen Wohngebäuden vereinzelt PM10-Immissionen über 

18 µg/m³ und bis 22 µg/m³ berechnet. An der übrigen Wohnbebauung im Untersuchungsge-

biet sind geringere Jahresmittelwerte zwischen 16 µg/m³ und 18 µg/m³ ermittelt. 

Damit werden in beiden Untersuchungsfällen an der beurteilungsrelevanten Wohnbebauung 

im Untersuchungsgebiet sowohl der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wie 

auch der Schwellenwert zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung von 29 µg/m³ an nach 

der 39. BImSchV beurteilungsrelevanter Bebauung deutlich nicht erreicht und nicht über-

schritten. 

Die PM2.5-Belastungen (Jahresmittelwerte) im Untersuchungsgebiet sind in beiden Untersu-

chungsfällen im Nahbereich der A 99 über 14 µg/m³ und überwiegend bis 18 µg/m³ berech-

net. Im Bereich der Portale des Tunnels Allach sind am Fahrbahnrand der Autobahn auch 

PM2.5-Immissionen vereinzelt über 25 µg/m³ ermittelt. Dabei sind im Bereich des westlichen 

Portals an der nördlich der A 99 nächstgelegenen Wohnbebauung PM2.5-Immissionen 

vereinzelt bis 16 µg/m³ berechnet. An den übrigen Wohngebäuden im Untersuchungsgebiet 

sind überwiegend geringere Jahresmittelwerte zwischen 12 µg/m³ und 14 µg/m³ ermittelt. 

Damit erreichen die an der Wohnbebauung ermittelten PM2.5-Belastungen den Grenzwert 

für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ nicht und überschreiten ihn auch nicht. Der 
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Richtgrenzwert von 20 µg/m³ wird an der bestehenden Bebauung im Betrachtungsgebiet 

ebenfalls nicht erreicht und nicht überschritten. 

Für die geschützten Vegetationsbereiche ist festzuhalten, dass in beiden Untersuchungsfäl-

len der kritische NOx-Wert zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel, der hier 

aufgrund der Nähe zur Autobahn und den Siedlungsgebieten nicht direkt anwendbar ist, 

bereits durch die angesetzte NOx-Hintergrundbelastung erreicht und überschritten wird. 

Entlang der A 99 führen die verkehrsbedingten Beiträge zu flächenhaft erhöhten NOx-

Immissionen, die gegenüber dem Prognosenullfall im Planfall etwas schwächer ausgeprägt 

sind. Dabei sind in beiden Untersuchungsfällen die NOx-Immissionen am Fahrbahnrand über 

70 µg/m³ prognostiziert.  

Die verkehrsbedingten Stickstoffeinträge sind im Prognosenullfall für das FFH-Gebiet 

„Allacher Forst und Angerlohe“ bis in einen Abstand zur Autobahn von ca. 200 m über 

2.5 kg/(ha*a) und an den nördlichsten zur A 99 nächstgelegenen Flächen vereinzelt bis 

30.0 kg/(ha*a) berechnet, das umfasst auch Flächen des LRT 9170. Für östliche Bereiche 

des FFH-Gebiets sind nur an den zur Bundesstraße B 304 nächstgelegenen Flächen 

Eintragsraten über 2.5 kg/(ha*a) und bis 7.1 kg/(ha*a) ermittelt. Für die übrigen Bereiche des 

FFH-Gebietes sind im Prognosenullfall geringere N-Depositionen ermittelt, die aber immer 

Eintragsraten über 0.3 kg/(ha*a) aufweisen. Für das FFH-Gebiet „Gräben und Niedermoor-

reste im Dachauer Moos“ sind bis in einen Abstand von ca. 240 m zur A 99 N-Depositionen 

mit Eintragsraten über 2.5 kg/(ha*a) und vereinzelt bis 16.0 kg/(ha*a) abgeleitet. Für das 

FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ sind Stickstoffdepositionen 

über 2.5 kg/(ha*a) bis in einen Abstand von ca. 80 m zur A 99 ermittelt, dabei weisen die zur 

A 99 nächstgelegenen Flächen Eintragsraten bis 6.7 kg/(ha*a) auf. 

Im Planfall sind aufgrund der verringerten Schadstofffreisetzungen überwiegend geringere 

Stickstoffeintragsraten als im Prognosenullfall ermittelt. Dabei sind im Bereich des FFH-

Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ N-Depositionen über 2.5 kg/(ha*a) bis in einen 

Abstand zur Autobahn von ca. 160 m berechnet, die an den zur A 99 nächstgelegenen 

Flächen Eintragsraten bis 25.1 kg/(ha*a) aufweisen. An den zur B 304 nächstgelegenen 

Flächen sind im Planfall N-Depositionen vereinzelt bis 6.7 kg/(ha*a) ermittelt. Für die 

Bereiche des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ sind für 

Flächen bis in einen Abstand von ca. 160 m zur A 99 Stickstoffdepositionen über 

2.5 kg/(ha*a) berechnet, die im Nahbereich durch das Heranrücken der äußeren Fahrwege 

durch die temporäre Seitenstreifenfreigabe im Planfall vereinzelt bis 20.5 kg/(ha*a) abgeleitet 
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sind. Für Flächen des FFH-Gebiets „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ 

sind bis in einen Abstand von ca. 60 m zur A 99 N-Depositionen über 2.5 kg/(ha*a) und bis 

6.7 kg/(ha*a) berechnet. 

Die vorhabeninduzierten Änderungen an verkehrsbedingten Stickstoffeintrag aufgrund der 

temporären Seitenstreifenfreigabe führen im Bereich des FFH-Gebiets „Allacher Forst und 

Angerlohe“ nur vereinzelt und nur in den nördlichsten Bereichen zu Zunahmen um mehr als 

0.3 kg/(ha*a) und vereinzelt bis 1.6 kg/(ha*a). Für im FFH-Gebiet gelegene Bereiche des 

Lebensraumtyps 9170, die unter Berücksichtigung der modelltechnischen Umsetzung des 

Untersuchungsgebiets in ein 10 m x 10 m Rechengitter insgesamt eine Fläche von 

102.68 ha umfassen, sind an den zu A 99 unmittelbar angrenzenden Rechenflächen 

vereinzelt Zunahmen bis 0.8 kg/(ha*a) ermittelt. Dabei ist für den Lebensraumtyp 9170 

festzuhalten, dass knapp 0.3 % der modelltechnisch für ein 10 m x 10 m Rechengitter 

dargestellten LRT-Flächen planungsbedingte Zunahmen der Stickstoffdepositionen um mehr 

als 0.3 kg/(ha*a) aufweisen. Damit sind deutlich weniger als 3 % der betrachteten Gesamt-

fläche von dieser Zunahme betroffen. Für die übrigen Bereiche des FFH-Gebiets sind bis in 

einen Abstand von ca. 200 m zur A 99 planungsbedingte Abnahmen an verkehrsbedingten 

Stickstoffeinträgen überwiegend zwischen 0.5 kg/(ha*a) und 1.5 kg/(ha*a) abgeleitet. In noch 

größeren Abständen sind die Änderungen geringer als 0.3 kg/(ha*a). Für das FFH-Gebiet 

„Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ sind an den südlich zur A 99 nächstgele-

genen Flächen vereinzelt Zunahmen der N-Depositionsraten über 0.3 kg/(ha*a) und bis 

4.5 kg/(ha*a). Für das FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ sind 

keine Änderungen der verkehrsbedingten Stickstoffeinträge über 0.3 kg/(ha*a) ermittelt. 

Aus lufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass an der Bebauung im Bereich des westlichen 

Portals des Tunnel Allachs im betrachteten Bezugsjahr hohe Schadstoffbelastungen 

berechnet sind. Damit verbunden sind bereits im derzeitigen Ausbauzustand A 99 vereinzel-

te Grenzwertüberschreitungen an der bestehenden Bebauung im Untersuchungsgebiet. Dort 

führt die geplante temporäre Seitenstreifenfreigabe zu einer Abnahme der Luftschadstoffbe-

lastungen, wobei weiterhin vereinzelte aber geringere Grenzwertüberschreitungen prognosti-

ziert sind. Für die übrige Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sind überwiegend keine 

Konflikte hinsichtlich den Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit zu 

erwarten, dabei führen dort die Planungen vorwiegend zu leichten Abnahmen der Schad-

stoffbelastungen. Die Umsetzung der Planung ist bezogen auf die umliegende Wohnnutzung 

aus lufthygienischer Sicht nicht zwingend abzulehnen. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

In München ist am Autobahnring A 99 im Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Mün-

chen-Allach und dem Autobahndreieck München-Feldmoching eine temporäre Seitenstrei-

fenfreigabe (TSF) mit dem Ziel der Stauzeitreduktion geplant. Im beplanten Abschnitt der 

A 99 befindet sich zum Teil zur Autobahn nahegelegene Wohnbebauung wie z. B. im 

Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle München-Ludwigsfeld und dem Autobahn-

dreieck München-Feldmoching. Mit der geplanten TSF rücken die äußersten Fahrstreifen 

näher an die bestehende Bebauung heran, insbesondere während den Tagstunden mit 

erhöhten Verkehrsaufkommen und den entsprechenden Schadstofffreisetzungen. Zudem 

befinden sich im Plangebiet geschützte Vegetationsbereiche des FFH-Gebietes „Allacher 

Forst und Angerlohe“ (DE-7734-302) mit Flächen, die direkt an die A 99 heranreichen, sowie 

Flächen des FFH-Gebietes „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ (DE-7734-

301), die zum Teil von der A 99 gequert werden. Östlich des Autobahndreiecks München-

Feldmoching reichen Flächen des FFH-Gebietes „Heideflächen und Lohwälder nördlich von 

München“ (DE-7735-371) an die A 99 heran. 

Für die Planungfeststellung ist ein Luftschadstoffgutachten zu erstellen, welches die Auswir-

kungen der Straßenplanung auf die Luftschadstoffbelastung in benachbarten Siedlungsbe-

reichen sowie die Auswirkungen auf den Stickstoffeintrag in entsprechende FFH-Gebiete 

beschreibt. Für Wohnnutzungen sind die zu erwartenden relevanten Immissionen hinsichtlich 

des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu ermitteln und entsprechend der hier maßge-

benden 39. BImSchV zu bewerten. Für die FFH-Gebiete sind die zu erwartenden Stickstoffe-

inträge zu berechnen. 
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3 VORGEHENSWEISE 

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die 

die menschliche Gesundheit gefährden können. Im Rahmen des vorliegenden lufthygieni-

schen Gutachtens ist zu prüfen, ob die durch die geplante Baumaßnahme verursachten 

Auswirkungen die Luftkonzentrationen der Schadstoffe (Immissionen) unter Berücksichti-

gung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in gesetzlich unzulässigem Maße er-

höhen. Der Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beurtei-

lungswerten, z.B. Grenz- oder Vorsorgewerten, die vom Gesetzgeber zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit festgelegt werden, lässt Rückschlüsse auf die Luftqualität zu. Für 

den Kfz-Verkehr relevant ist v.a. die 39. BImSchV, die bei unveränderten Grenzwerten für 

NO2 und PM10 die 22. BImSchV ersetzt. 

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich unter Berücksichtigung der o.g. Grenzwerte 

und der derzeitigen Konzentrationsniveaus in Form einer Schadstoffleitkomponentenbetrach-

tung auf die v.a. vom Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe Stickoxide und Feinstaubparti-

kel (PM10 und PM2.5). Im Zusammenhang mit Beiträgen durch den Kfz-Verkehr sind die 

Schadstoffe Benzol, Blei, Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO von untergeordneter 

Bedeutung. Für Stickstoffmonoxid NO gibt es keine Beurteilungswerte. Da die 23. BImSchV 

seit Juli 2004 außer Kraft gesetzt ist, ist die Betrachtung der Schadstoffkomponente Ruß 

rechtlich nicht mehr erforderlich und wird hier nicht durchgeführt.  

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch Vergleich relativ zum entsprechen-

den Grenzwert. Für die Ermittlung des Stickstoffeintrags (N-Deposition) in den Boden in 

ausgewiesenen FFH-Bereichen werden zusätzlich verkehrsbedingte Emissionen von 

Ammoniak (NH3) betrachtet. 

3.1 Zusammenfassung der Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffe zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit 

In Tab. 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten und im Anhang A1 erläuter-

ten Beurteilungswerte für die relevanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dar-

gestellt. Diese Beurteilungswerte sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorlie-

genden Gutachten durchgängig verwendet. 

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch den Vergleich relativ zum jeweiligen 

Grenzwert.  
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Schadstoff Beurteilungswert Zahlenwert in µg/m³ 

  Jahresmittel Kurzzeit 

NO2 Grenzwert seit 2010  40 200 (Stundenwert, maximal 
18 Überschreitungen/Jahr) 

PM10 Grenzwert seit 2005 40 50 (Tagesmittelwert, maximal 
35 Überschreitungen/Jahr) 

PM2.5 Grenzwert seit 2015 25  

PM2.5 Richtgrenzwert ab 2020 20  

Tab. 3.1: Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffimmissionen nach 39. BImSchV (2010)  

3.2 Beurteilungswerte zum Schutz der Vegetation 

Als fachlicher Maßstab für die Beurteilung wird in der 39. BImSchV für NOx ein kritischer 

Wert für Stickstoffoxide zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel angeführt. 

Dieser Wert zum Schutz der Vegetation ist nach der 39. BImSchV auf Bereiche anzuwen-

den, die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten Gebieten, 

Industrieanlagen oder Bundesautobahnen oder Hauptstraßen mit einem täglichen Verkehrs-

aufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt sind. Daneben gibt es die sog. 

„Critical Loads“ (kritische Eintragsraten), die wissenschaftlich begründete Zielwerte für N-De-

positionen zum Schutz von Vegetationseinheiten darstellen. 

3.3 Berechnungsverfahren PROKAS/LASAT 

Für die vorliegende Aufgabenstellung wird das Berechnungsverfahren PROKAS eingesetzt 

(www.lohmeyer.de/prokas), wobei als Ausbreitungsmodell das dreidimensionale Strömungs- 

und Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrangemodell in Erweiterung des Modells der TA Luft, 

www.janicke.de) verwendet wird. Die Emissions-, Ausbreitungs- und Depositionsrechnung 

wird jeweils an den aktuellen Stand der Technik angepasst, insbesondere unter Berücksich-

tigung des Stickstoffleitfadens „Hinweise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-

Verträglichkeitsprüfung für Straßen – H PSE“ (FGSV, 2019). Der Stickstoffleitfaden H PSE 

enthält u. a. die Ergebnisse des Forschungsberichtes der BASt (2013) „Untersuchung und 

Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“. 

Zur Ermittlung der Immissionen im Untersuchungsgebiet werden zunächst auf der Grundlage 

der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Verkehrsmengen die von den Kraftfahrzeu-

gen emittierten Schadstoffmengen ermittelt. Die mittleren spezifischen Emissionen der 

Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden 

mithilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 

http://www.lohmeyer.de/prokas
http://www.janicke.de/
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(UBA, 2019) bestimmt. Im HBEFA4.1 sind auch nicht motorbedingte Emissionsfaktoren für 

Feinstaub (PM10, PM2.5) aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung enthalten. Die Schadstof-

femissionsdichten auf den betrachteten Straßenabschnitten werden auf Grundlage der 

Verkehrsmengen und der den Verkehrssituationen zugehörigen Emissionsfaktoren unter 

Berücksichtigung von Längsneigungseinflüssen berechnet. Die Vorgehensweise zur Emis-

sionsbestimmung entspricht dem Stand der Technik. Sie basiert auf der VDI-Richtlinie „Kfz-

Emissionsbestimmung“ (VDI 3782 Blatt 7, 2003). 

Mithilfe von Ausbreitungsrechnungen werden die durch diese Emissionen verursachten 

Luftkonzentrationen der Schadstoffe im Untersuchungsgebiet ermittelt. Auf der Grundlage 

von meteorologischen Daten (Kap. 4) und der Emissionsganglinien werden die statistischen 

Jahreskennwerte der Schadstoffkonzentrationen berechnet. Der so berechneten verkehrs-

bedingten Zusatzbelastung, verursacht vom Verkehr innerhalb des Untersuchungsgebietes, 

wird die Hintergrundbelastung (Kap. 4) überlagert. Die für die Ausbreitungsrechnungen 

notwendigen Daten zur Meteorologie werden Messdaten einer nahe gelegenen Station 

entnommen. Die Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet wird aus Messdaten 

umliegender Stationen abgeleitet. 

Die Schadstoffausbreitung wird mit dem dreidimensionalen Strömungs- und Ausbreitungs-

modell LASAT (Lagrangemodell in Erweiterung des Modells der TA Luft, www.janicke.de) für 

die Kombinationen aus Emissionssituationen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und 

atmosphärischen Stabilitätsbedingungen unter Berücksichtigung der Topografie durchge-

führt. Das verwendete Ausbreitungsmodell ist in der Lage, sämtliche im Rechengebiet 

liegenden Straßenabschnitte gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Emission emittieren zu lassen. 

Bei der Modellierung der Schadstofffreisetzungen in LASAT wird die fahrzeugerzeugte Tur-

bulenz mit einer Parametrisierung nach Bäumer (2003) und Stern und Yamartino (2001) in 

Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen und den Fahrgeschwindigkeiten berücksichtigt. Die 

Schadstoffkonzentrationen werden mit dem Verfahren PROKAS/LASAT flächenhaft für das 

Untersuchungsgebiet berechnet. 

In diesem Verfahren werden unter Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit aller möglichen 

Fälle der meteorologischen Verhältnisse (Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik) und der 

zeitlichen Variation der Emissionen die im Untersuchungsgebiet auftretenden Immissionen 

berechnet. Aus der Häufigkeitsverteilung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkon-

zentrationen (Zusatzbelastung) werden die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmit-

telwerte des untersuchten Luftschadstoffes ermittelt.  

http://www.janicke.de/
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Vorgehen bezüglich Deposition 

Die Berechnungen des Stickstoffeintrags berücksichtigen die mit Stickstoffleitfaden H PSE 

(FGSV, 2019) genannten Konventionen. 

Mit dem Programmsystem PROKAS/LASAT werden neben den Luftkonzentrationen der 

Schadstoffe die durch Straßenverkehr verursachten NOx- und NH3-Depositionen ermittelt. 

Die NOx- und NH3-Depositionen werden entsprechend der Molekularmassen in N-Depo-

sitionen umgerechnet.  

Stickstoffverbindungen werden aus der Atmosphäre über nasse Deposition (Regen, Schnee 

usw.) und trockene Deposition in Ökosysteme eingetragen. Trockene Deposition ist landnut-

zungsabhängig und meist größer als die nasse Deposition (LAI, 2012). Im Nahbereich einer 

Emissionsquelle spielt die nasse Deposition von gasförmigen Luftbeimengungen nur eine 

untergeordnete Rolle (Bachhiesl et al., 2002). Der Beitrag des Straßenverkehrs an der N-

Deposition wird demnach im Nahbereich durch die trockene Deposition bestimmt. Die nasse 

Deposition wird aus diesem Grund im Folgenden vernachlässigt.  

Die trockene Deposition wird mithilfe von Depositionsgeschwindigkeiten berechnet, die 

abhängig von der lokalen Oberflächenbeschaffenheit sind. Prinzipiell ist davon auszugehen, 

dass die Depositionsgeschwindigkeiten für Wiesen und Ackerböden kleiner sind als für 

Laubwälder. Noch höhere Werte werden für Nadelwälder erwartet (Bachhiesl et al., 2002).  

In der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (2006) werden Depositionsgeschwindigkeiten für NO von 

0.05 cm/s und für NO2 von 0.3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angegeben. Für 

NH3 werden Depositionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Wiesen von 1.5 cm/s 

angegeben.  

Für die Ausbreitungsrechnungen wurden die in Tab. 3.2 angegebenen Depositionsge-

schwindigkeiten für die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Landbedeckungsklassen Wald 

und Wiesen angesetzt. 

 NO NO2 NH3 

Depositionsgeschwindigkeit Wald in cm/s 0.05 0.3 2.0 

Depositionsgeschwindigkeit Wiesen in cm/s 0.05 0.3 1.5 

Tab. 3.2: Für die Ausbreitungsrechnungen angesetzte Depositionsgeschwindigkeiten 
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Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Flächen des FFH-Gebiets „Allacher Forst und 

Angerlohe“ sind überwiegend von Wald bedeckt, ein deutlich kleinerer Flächenanteil wird der 

Landbedeckungsklasse Wiese zugeordnet. Die ausgewiesenen Flächen des FFH-Gebiets 

„Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ weisen überwiegend von Wiesenvegeta-

tion auf. 

3.4 Überschreitungshäufigkeit der PM10-Tagesmittelwerte 

Die 39. BImSchV definiert u.a. als Kurzzeitgrenzwert für PM10 einen Tagesmittelwert von 

50 µg/m3, der nur 35-mal im Jahr überschritten werden darf. Im Rahmen eines Forschungs-

projektes für die Bundesanstalt für Straßenwesen wurde aus 914 Messdatensätzen aus den 

Jahren 1999 bis 2003 eine gute Korrelation zwischen der Anzahl der Tage mit PM10-

Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m3 und dem PM10-Jahresmittelwert gefunden (Abb. 

3.1). Daraus wurde eine funktionale Abhängigkeit der PM10-Überschreitungshäufigkeit vom 

PM10-Jahresmittelwert abgeleitet (BASt, 2005). Die Regressionskurve nach der Methode 

der kleinsten Quadrate („best fit“) und die mit einem Sicherheitszuschlag von einer Stan-

dardabweichung erhöhte Funktion („best fit + 1 sigma“) sind ebenfalls in Abb. 3.1 dargestellt. 

Im Oktober 2004 stellte die Arbeitsgruppe „Umwelt und Verkehr“ der Umweltministerkonfe-

renz (UMK) aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 bis 2003 eine entspre-

chende Funktion für einen „best fit“ vor (UMK, 2004). Diese Funktion zeigt bis zu einem 

Jahresmittelwert von ca. 40 µg/m3 einen nahezu identischen Verlauf wie der o.g. „best fit“ 

nach BASt (2005). Im statistischen Mittel wird somit bei beiden Datenauswertungen die 

Überschreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwertes bei einem PM10-Jahresmittelwert von 

31 µg/m3 erwartet. 

Im vorliegenden Gutachten wird wegen der Unsicherheiten bei der Berechnung der PM10-

Emissionen sowie wegen der von Jahr zu Jahr an den Messstellen beobachteten meteorolo-

gisch bedingten Schwankungen der Überschreitungshäufigkeiten eine konservative Vorge-

hensweise gewählt. Dazu wird die in BASt (2005) angegebene „best fit“-Funktion um einen 

Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöht. Mehr als 35 Überschreitungen 

eines Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 (Grenzwert) werden mit diesem Ansatz für PM10-

Jahresmittelwerte ab 29 µg/m3 abgeleitet. Dieser Ansatz stimmt mit dem vom Landesumwel-

tamt Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Vorgehen überein (LUA NRW, 2006). 
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Abb. 3.1: Anzahl der Tage mit mehr als 50 µg PM10/m3 im Tagesmittel in 
Abhängigkeit vom PM10-Jahresmittelwert für Messstationen der 
Länder und des Umweltbundesamtes (1999-2003) sowie die daraus 
abgeleiteten Funktionen (BASt, 2005) 
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4 EINGANGSDATEN 

Für die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die Lage des 

Straßennetzes im zu betrachtenden Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informa-

tionen von Bedeutung. 

Für das Untersuchungsgebiet wurden die Verkehrsdaten durch den Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt. Weitere Grundlagen der Immissionsberechnungen sind die basierend auf 

den Verkehrsdaten berechneten Schadstoffemissionen (Kap. 5), die meteorologischen Daten 

und die Schadstoffhintergrundbelastung. Die der vorliegenden Untersuchung zugrunde 

liegenden Verkehrsdaten, meteorologischen Daten und Schadstoffhintergrundbelastung 

werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 erläutert. 

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das in Abb. A4.1 dargestellte Untersuchungsgebiet befindet sich im Nordwesten und 

Norden von München außerhalb des zentralen Stadtbereichs. Das überwiegend ebene 

Untersuchungsgebiet ist geprägt durch Siedlungsbereiche mit überwiegend vorstädtischer 

Bebauung sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen, ein kleinerer Anteil weist Gewerbebe-

bauung und Waldflächen auf. 

Im Untersuchungsgebiet verläuft der 6-streifig ausgebaute Autobahnring München (Auto-

bahn A 99) in Südwest-Nordost-Richtung. Der ca. 6.5 km lange beplante Autobahnabschnitt 

des Autobahnrings München beginnt unmittelbar östlich des Autobahndreiecks München-

Allach (AD M-Allach) und umfasst im weiteren Verlauf Richtung Nordosten den ca. 1 km 

langen Tunnel Allach sowie die Anschlussstelle München-Ludwigsfeld mit der Bundesstraße 

B 304 (AS M-Ludwigsfeld) und endet unmittelbar westlich des Autobahndreiecks München-

Feldmoching (AD M-Feldmoching). Im Bereich der Tunnels Allach quert die Staatsstraße 

St 2063  die A 99, unmittelbar westlich des AD M-Feldmoching quert die St 2342 die 

Autobahn; im Untersuchungsgebiet verlaufen die genannten Staatsstraßen überwiegend 

durch städtische Wohngebiete und benannt als Eversbuschstraße (St 2063) bzw. Feld-

mochinger Straße (St. 2342). 

Im Bereich des Westportals des Tunnels Allach befindet beidseitig der A 99 nahegelegene 

Wohnbebauung, zudem befinden sich auf der Südseite zwischen der Wohnbebauung und 

der A 99 Gartennutzungen. Im Bereich des Ostportals befindet sich nördlich und nordwest-

lich nahegelegene Wohnbebauung. Im weiteren Verlauf reicht im Abschnitt zwischen dem 
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Tunnel Allach und der AS M-Ludwigsfeld auf der Nordseite der A 99 Gewerbebebauung 

nahe an den Autobahnring heran. Im nordöstlichen und südöstlichen Bereich des AS M-

Ludwigsfeld befinden sich vereinzelte Wohnnutzungen. Im Autobahnabschnitt zwischen der 

AS M-Ludwigsfeld und des AD M-Feldmoching befindet sich beidseitig des Autobahnrings 

München nahegelegene Wohnbebauung. Entlang der Eversbuschstraße und der Feld-

mochinger Straße befindet sich beidseitig angrenzende Wohnbebauung mit Straßenraum-

breiten zum Teil unterhalb von 20 m. 

Im Untersuchungsgebiet sind zudem geschützte Vegetationsbereiche der FFH-Gebiete 

„Allacher Forst und Angerlohe“ (DE-7734-302), „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer 

Moos“ (DE-7734-301) und „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ (DE-7735-

371) gelegenen. Dabei reichen im Abschnitt zwischen dem Tunnel Allach und der AS M-

Ludwigsfeld auf der Südseite der A 99 die nördlichen Bereiche des FFH-Gebiets „Allacher 

Forst und Angerlohe“ dicht an die Autobahn heran, östliche ausgewiesene Schutzflächen 

reichen nahe an die B 304 heran. Im Autobahnabschnitt zwischen AS M-Ludwigsfeld und AD 

M-Feldmoching werden Flächen des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im 

Dachauer Moos“ von der A 99 gequert. Nordöstlich des AD-M-Feldmoching befindet sich 

Flächen des FFH-Gebiets „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“, die nahe an 

die Fahrwege des Autobahndreiecks und nahe an die nördliche Fahrbahn der A 99 heranrü-

cken. 

Im FFH-Gebiet „Allacher Forst und Angerlohe“ befinden sich Bereiche mit schützenswerten 

Lebensraumtypen (LRT), dabei sind im Untersuchungsgebiet die gegenüber Stickstoffeinträ-

gen empfindlichen Lebensraumtypen „Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald“ (LRT 9170), 

„Kalkmagerrasen“ (LRT 6210), „Pfeifengraswiese“ (LRT 6410) und „Magere Flachland-

Mähwiese“ (LRT 6510) gelegenen. 

Die Planungen umfassen eine temporäre Seitenstreifenfreigabe (TSF) mit dem Ziel der 

Stauzeitreduktion. Mit der geplanten TSF rücken während der Freigabe die äußersten 

Fahrstreifen näher an die bestehende Bebauung und näher an geschützte Vegetationsberei-

che der FFH-Gebiete heran, insbesondere während den Tagstunden mit erhöhten Verkehrs-

aufkommen und den damit verbundenen entsprechend höheren Schadstofffreisetzungen. Im 

Zuge der Planungen sind östlich der AS M-Ludwigsfeld auf der Südseite der A 99 Lärm-

schutzwände vorgesehen. 
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In den Ausbreitungsrechnungen werden Tunnel- und Brückenlagen sowie in typisierter Form 

bestehende und geplante Lärmschutzbauten berücksichtigt. Bestehende Dammlagen sind im 

Relief des digitalen Geländemodells enthalten.  

Folgende Untersuchungsfälle werden in diesem Gutachten betrachtet: 

 Prognosenullfall: Bestehendes Straßennetz im Untersuchungsgebiet mit Verkehrs-

daten für das Prognosejahr 2035 

 Planfall: Bestehendes Straßennetz unter Berücksichtigung der geplanten temporä-

ren Seitenstreifenfreigabe und den damit verbundenen Verkehrsänderungen für das 

Prognosejahr 2035 

4.2 Verkehrsdaten 

Die durch die brenner BERNARD ingenieure GmbH ermittelten Angaben über das Verkehrs-

aufkommen im Prognosejahr 2035 wurden durch den Auftraggeber in Form von Kenndaten-

tabellen zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten für die zu betrachteten Untersuchungsfälle 

Angaben u. a. über die durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsstärken (DTVw) und der 

Schwerverkehrsanteile entlang den Autobahnabschnitten der A 99, den Straßen und 

Fahrwegen im Bereich der Anschlussstellen sowie der Bundes- und Staatsstraßen im 

Untersuchungsgebiet. Die Verkehrsbelegungsdaten sind in Abb. A4.2 und Abb. A4.3 

aufgezeigt, dabei sind die Angaben im Querschnitt zusammengefasst. Im Autobahnabschnitt 

westlich der AS M-Ludwigsfeld führen die Planungen zu einer Zunahme des Verkehrsauf-

kommens um ca. 6 % und einer Zunahme der LKW-Fahrten um ca. 15 %. Östlich der AS M-

Ludwigsfeld nimmt das Verkehrsaufkommen um ca. 7 % zu, dabei reduzieren sich die 

werktäglichen LKW-Fahrten um ca. 3 %. 

Derzeit treten im Bereich des beplanten Autobahnabschnittes regelmäßig Stauereignisse 

auf. Durch den Auftraggeber wurden Angaben der werktäglichen Staustunden im Bereich 

des Tunnels Allach fahrtrichtungsfein übergeben, das sind täglich 1.7 h in östlicher Fahrtrich-

tung und 1.5 h in westlicher Fahrtrichtung. Unter der Annahme, dass im Prognosenullfall die 

Stauereignisse regelmäßig während den Spitzenstunden mit erhöhten Verkehrsaufkommen 

auftreten, wird mittels der Ganglinie eines typischen Werktages abgeleitet, dass die Stauer-

eignisse in östlicher Fahrtrichtung ca. 14 % der werktäglichen Fahrleistung und in westlicher 

Fahrtrichtung ca. 12 % umfassen. Für den Autobahnabschnitt östlich der AS M-Ludwigsfeld, 

für den ebenfalls eine temporäre Freigabe der Seitenstreifen geplant ist, liegen keine 

Angaben zur Stauhäufigkeit vor. Für diesen Abschnitt werden auf Grundlage der beschrie-
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benen Angaben für den Tunnel Allach vergleichbare Stauhäufigkeiten angesetzt. Mit der 

geplanten temporären Seitenstreifenfreigabe wird im Planfall eine Reduzierung der Stauzei-

ten auf ca. 0.5 h in beide Fahrtrichtungen angesetzt. 

Die beschriebenen Verkehrsdaten für das Prognosejahr 2035 werden im Hinblick auf den 

Schutz der menschlichen Gesundheit unverändert für die Emissionsberechnungen im 

Bezugsjahr 2023, dem Jahr der frühestmöglichen Inbetriebnahme der Einrichtung zur 

temporären Seitenstreifenfreigabe, angesetzt. Diese Kombination aus hohen Verkehrsstär-

ken und hohen Emissionsfaktoren entspricht dabei einer konservativen Vorgehensweise. Für 

den Stickstoffeintrag wird entsprechend H PSE (FGSV, 2019) das Jahr der Prognosehorizont 

der übergebenen Verkehrsdaten als Bezugsjahr angesetzt, hier 2035. 

Zur Berechnung der zeitlichen Verteilung der Emissionen werden zusätzlich zu den Ver-

kehrsstärken und SV-Anteilen die Verkehrstagesganglinien an Werktagen, Samstagen und 

Sonntagen benötigt. Die in diesem Gutachten verwendeten Verkehrstagesganglinien 

beruhen auf typisierten Tagesganglinien der A 99 zwischen AD M-Allach und AS M-

Ludwigsfeld (BASt, 2018). 

4.3 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden so genannte Ausbreitungsklassen-

statistiken benötigt. Das sind Angaben über die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsver-

hältnisse in den unteren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und 

Stabilität der Atmosphäre definiert sind. 

In der Umgebung des Untersuchungsgebiets liegen mehrere Windmessdatensätze des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor.  

Der zum Untersuchungsgebiet nächstgelegene Messstandort befindet sich ca. 2 km nordöst-

lich des AD M-Feldmoching an der DWD-Messstation Oberschleißheim, an dem südöstlich 

der Flugplatz Schleißheim angrenzt. Für den Standort liegen Windmessdaten bis zum Jahr 

1981 vor. Die dort erfasste Windrichtungsverteilung weist im Zehnjahreszeitraum eine 

Häufung von westlichen bis westsüdwestlichen sowie von östlichen bis ostnordöstlichen 

Richtungen auf; die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt in Messhöhe mit ca. 2.5 m/s.  

Die zum Untersuchungsgebiet nächstgelegene Messstandorte mit aktuellen Windmessdaten 

befinden sich im zentralen Stadtbereich von München und am Flughafen München. 
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Die DWD-Messstation München-Stadt befindet sich ca. 6 km südöstlich des Untersuchungs-

gebiets im westlichen Bereich des Stadtbezirks Neuhausen-Nymphenburg. Die Umgebung 

ist überwiegend durch mehrstöckige Blockrandbebauung geprägt. Die dort erfasste Wind-

richtungsverteilung weist im Zehnjahreszeitraum eine Häufung von westsüdwestlichen sowie 

ostnordöstlichen Richtungen auf; die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt in Messhöhe mit 

ca. 2.8 m/s. 

Die DWD-Messstation München-Flughafen ist ca. 25 km nordöstlich des Untersuchungsge-

biets gelegen und befindet sich auf dem Flughafengelände. In den überwiegend durch 

landwirtschaftliche Flächen geprägten Umgebungen finden sich zudem kleinere Siedlungs-

bereiche und Waldflächen. Die an der DWD-Messstation München-Flughafen im Zehnjah-

reszeitraum erfasste Windrichtungsverteilung ist in Abb. 4.1 dargestellt. Westsüdwestliche 

Windrichtungen dominieren, eine weitere Häufung tritt bei ostnordöstlichen Richtungen auf. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit ist in Messhöhe mit 3.0 m/s erfasst. 

Aufgrund der vergleichbaren Landbedeckungen werden für das Untersuchungsgebiet die 

Windmessdaten der DWD-Station Flughafen-München für die Strömungs- und Ausbreitungs-

rechnungen unter Berücksichtigung der durch die Landnutzung bedingten Rauigkeit heran-

gezogen. Aus diesen Messdaten wird in Verbindung mit Beobachtungsdaten des Wolkenbe-

deckungsgrades an der DWD-Station München-Flughafen eine Ausbreitungsklassenstatistik 

erzeugt und für die Ausbreitungsrechnungen verwendet. 

Das diagnostische Windfeldmodell von LASAT berechnet für das gesamte Untersuchungs-

gebiet die durch das Relief und die Landnutzung geprägte örtliche Windrichtungs- und 

Windgeschwindigkeitsverteilung. Hierfür werden für jede Ausbreitungsklasse die Basiswind-

felder berechnet. Für die Schadstoffausbreitungsrechnungen werden die Anströmrichtungen 

um 2 Grad variiert. Hierfür werden aus den Basiswindfeldern die entsprechenden Windfelder 

abgeleitet. Die verwendete Ausbreitungsklassenstatistik repräsentiert in dieser Vorgehens-

weise die Referenz für die großräumigen Windverhältnisse, die dann mit den mittels LASAT 

berechneten örtlichen Windfeldern im Untersuchungsgebiet gekoppelt werden. Somit liegen 

für das Untersuchungsgebiet flächendeckend die Informationen zu den lokalen Windverhält-

nissen vor. 
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Abb. 4.1: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung an der DWD-Station 
München-Flughafen basierend auf Messdaten aus dem Zeitraum 2009 bis 2018 
(Quelle: DWD). 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  21 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

4.4 Schadstoffhintergrundbelastung 

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straßen setzt sich aus der großräumig 

vorhandenen Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung 

zusammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Überlagerung von Immissionen aus 

Industrie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstraßenverkehr und weiter entfernt  

fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die 

Schadstoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Unter-

suchung einbezogenen Straßen vorliegen würde. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Straßenverkehrsemissionen werden im vorliegen-

den Gutachten im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit die Schadstoffe 

Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaubpartikel (PM10, PM2.5) betrachtet. Zudem werden 

hinsichtlich geschützter Vegetationsflächen der Schadstoff Stickoxide (NO x) betrachtet. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) betreibt das Lufthygienische Landesüberwa-

chungssystem Bayern (LÜB) für Luftschadstoffe. In den Jahresberichten über die Immissi-

onsmesswerte sind u.a. Angaben zu den statistischen Kenngrößen der gemessenen 

Luftschadstoffe zu finden (LfU 2013-2019). Die Jahreskenngrößen 2019 für NO2, PM10 und 

PM2.5 sind derzeit in einer vorläufigen Kurzauswertung veröffentlicht (LfU, 2020).  

Die vorliegenden Daten der dem Untersuchungsgebiet umliegenden Messstationen sind 

auszugsweise in Tab. 4.1 aufgeführt. Die nächstgelegenen Messstationen befinden sich 

südlich bis ostsüdöstlich des Untersuchungsgebiets im Siedlungsbereich von München. Die 

ca. 3 km entfernte Messstation München/Allach ist im äußeren nordwestlichen Stadtbereich 

gelegen; die dort erfassten Kennwerte der Luftqualität sind aufgrund der Lage abseits von 

Hauptverkehrsstraßen nur gering von verkehrsbedingten Beiträgen beeinflusst und sind 

typisch für den städtischen Hintergrund. In ca. 8 km Entfernung befindet sich im Innenstadt-

bereich die Station München/Landshuter Allee am Fahrbahnrand der vierspurigen Bundes-

straße B 2 R; die Messdaten weisen einen sehr deutlichen Beitrag von verkehrsbedingten 

Schadstofffreisetzungen auf. Die Messstation München/Lothstraße ist ca. 9 km entfernt im 

zentralen Stadtbereich; am Messstandort werden Luftschadstoffmessungen abseits von 

Hauptverkehrsstraßen mit entsprechend geringen verkehrsbedingten Beiträgen durchge-

führt. An der ca. 11 km entfernten Station München/Stachus werden im Bereich einer stark 

befahrenen Straße Kennwerte Luftqualitätsmessungen im zentralen Stadtbereich durchge-

führt. Die ca. 14 km entfernte Messstation München/Johanniskirchen befindet sich am nord-
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östlichen Stadtrandbereich und ist aufgrund der Lage abseits von Hauptverkehrsstraße nur 

gering durch verkehrsbedingte Beiträge beeinflusst mit entsprechend typischen Kennwerten 

für den städtischen Hintergrund. 

Auf Grundlage der Messwerte an nächstgelegenen, für den städtischen Hintergrund reprä-

sentativen Messstation München/Allach wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwick-

lung der letzten Jahre eine Hintergrundbelastung für NO2 von 24 µg/m³ abgeleitet, für PM10 

wird auf Grundlage der Messwerte der Station München/Johanniskirchen eine Hintergrund-

belastung von 16 µg/m³ angesetzt. In Orientierung an Angaben von Romberg et al. (1996) 

wird für das Untersuchungsgebiet aus der angesetzten NO2-Hintergrundbelastung eine NOx-

Hintergrundbelastung von 39 µg/m³ abgeleitet, wobei die in Tab. 4.1 aufgeführten NOx-

Messwerte der dem Untersuchungsgebiet nächstgelegenen Station München/Allach im 

Vergleich dazu in den letzten Jahren zu etwas höheren NOx-Jahresmittelwerten führen. 

Entsprechend aktueller Untersuchungen (De Leeuw und Horálek, 2009; Bruckmann et al., 

2009) gibt es eine Korrelation zwischen PM10 und PM2.5. De Leeuw und Horálek (2009) 

erhielten bei der Datenauswertung ein PM2.5 zu PM10-Verhältnis zwischen 0.5 und 0.8. 

Bruckmann et al. (2009) beziffern das Verhältnis zwischen 0.63 und 0.71. Dabei wird hier an 

Hintergrundstationen im Vergleich zu Stationen in Quellnähe (Verkehr und Industrie) ein 

höheres PM2.5- zu PM10-Verhältnis bestimmt. Die PM2.5-Messwerte, die an den in Tab. 4.1 

aufgeführten Messstationen erfasst werden, bestätigen diese Korrelation. 

Auf Grundlage dieser Verhältnisse von PM2.5 zu PM10 und der oben genannten Zusam-

menhänge wird für das Untersuchungsgebiet eine PM2.5-Hintergrundbelastung von 

12 µg/m³ angesetzt. In Tab. 4.2 sind die angesetzten Werte für die Schadstoffhintergrundbe-

lastung dargestellt. 

Für das Chemiemodell zur Beschreibung der NO-NO2-Konversion (Düring et al., 2011) wird 

in Orientierung an den Messungen der in Tab. 4.1 aufgeführten Messstationen der letzten 

Jahre eine Hintergrundbelastung für Ozon von 41 µg/m³ angesetzt. 
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Schadstoff-
komponente 

Zeit- 
raum 

München (M)/ 
Allach 

M/ 
Landshuter 

Allee 

M/ 
Loth-
straße 

M/ 
Stachus 

M/ 
Johannes-

kirchen 

NO2  
Jahresmittel 

2012 - 81 31 60 22 

2013 - 81 31 64 22 

2014 25 83 31 62 22 

2015 26 84 33 64 23 

2016 26 80 33 56 22 

2017 25 78 32 53 21 

2018 24 66 27 48 20 

2019 21 63 27 42 19 

PM10 
Jahresmittel 

2012 - 29 18 26 16 

2013 - 31 20 26 18 

2014 - 27 18 23 16 

2015 - 27 18 24 16 

2016 - 25 17 22 14 

2017 - 26 18 26 16 

2018 - 25 18 22 16 

2019 - 24 15 19 14 

PM10 - Über-
schreitung 
(Anzahl der 

Tage über 50 
µg/m³) 

2012 - 27 5 14 4 

2013 - 39 11 19 8 

2014 - 17 8 14 6 

2015 - 13 1 7 1 

2016 - 6 1 7 1 

2017 - 21 11 23 10 

2018 - 14 6 7 4 

2019 - 16 1 4 0 

PM2.5 
Jahresmittel 

2012 - 18 13 17 10 

2013 - 19 14 16 14 

2014 - 16 12 15 12 

2015 - 15 12 14 12 

2016 - 14 11 13 10 

2017 - 16 13 15 12 

2018 - 15 13 14 12 

2019 - 12 10 11 10 

NOX  
Jahresmittel 
(gemessen) 

2012 - 222 49 134 33 

2013 - 237 52 150 34 

2014 46 253 52 146 34 

2015 52 245 59 147 38 

2016 49 243 58 133 34 

2017 46 230 53 119 33 

2018 42 181 44 99 28 

2019 - - - - - 

Tab. 4.1: Jahreskenngrößen der Luftschadstoff-Messwerte in µg/m³ in der Umgebung des 
Untersuchungsgebietes (LfU, 2013-2020) 

 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  24 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

Schadstoff 
Jahresmittelwert 

[µg/m3] 

NO2 24 

NOx 39 

PM10 16 

PM2.5 12 

Tab. 4.2: Angesetzte Schadstoffhintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet im Bezugs-
jahr 2019/2023/2035 

Mit Hilfe von technischen Maßnahmen und politischen Vorgaben wird angestrebt, die 

Emissionen der o. a. Schadstoffe in den kommenden Jahren in Deutschland zu reduzieren. 

Deshalb wird erwartet, dass auch die großräumig vorliegenden Luftschadstoffbelastungen im 

Mittel im Gebiet von Deutschland absinken. Für das im Hinblick auf den Schutz der mensch-

lichen Gesundheit zu betrachtende Bezugsjahr 2023 zeigen Abschätzungen (RLuS, 2012) 

bezogen auf die heutige Situation Reduktionen der Immissionen für Stickoxide um ca. 7 % 

und für Feinstaubpartikel um ca. 4 %. Für das Bezugsjahr 2035, das hinsichtlich der Konven-

tionen des Stickstoffleitfaden H PSE bei der Ermittlung des verkehrsbedingten Stickstoffein-

trages zu betrachten ist, sind in RLuS 2012 keine Abschätzungen enthalten; für das Jahr 

2030 zeigen diese Abschätzungen gegenüber der heutigen Situation eine Reduktion der 

Stickoxidimmissionen um ca. 10 %. Diese Abschätzungen beziehen sich auf das Gebiet von 

Deutschland; im Einzelfall kann die Entwicklung der Schadstoffkonzentrationen aufgrund 

regionaler Emissionsentwicklungen davon abweichen. 

Für die Stadt München umfasst die 7. Fortschreibung des Luftreinhalteplans (ROB, 2019) 

u. a. eine Abschätzung der städtischen NO2-Hintergrundbelastung bis ins Jahr 2030 unter 

Berücksichtigung einer möglichen zeitlichen Entwicklung der Jahresmittelwerte basierend auf 

der Fortschreibung der Messdaten an den LfU-Stationen München/Johanniskirchen und 

München/Allach. Für das Jahr 2023 wird im Luftreinhalteplan eine NO2-Hintergrundbelastung 

von 22 µg/m³ genannt, die gegenüber der für die heutige Situation abgeleiteten NO2-

Hintergrundbelastung in Tab. 4.1 um ca. 8 % reduziert ist.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf die Berücksichtigung der genannten Reduktionen 

verzichtet; das entspricht einer konservativen Vorgehensweise. 
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5 EMISSIONEN 

5.1 Betrachtete Schadstoffe 

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen. Die Rele-

vanz dieser Schadstoffe ist recht unterschiedlich. Immissionsgrenzwerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit werden erfahrungsgemäß am ehesten bei NO2 und PM10 erreicht, 

weshalb diese Stoffe im vorliegenden Gutachten detailliert betrachtet werden. Zudem 

werden die PM2.5-Immissionen behandelt.  

Für die Betrachtungen zum Stickstoffeintrag in FFH-Gebiete sind entsprechend BASt (2013) 

die NOx-Emissionen und Ammoniakemissionen (NH3) zu betrachten. 

5.2 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren 

Zur Ermittlung der Emissionen werden die Verkehrsdaten und für jeden Luftschadstoff so ge-

nannte Emissionsfaktoren benötigt. Die Emissionsfaktoren sind Angaben über die pro 

mittlerem Fahrzeug der Fahrzeugflotte und Straßenkilometer freigesetzten Schadstoffmen-

gen. Im vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren für die Fahrzeugarten 

Leichtverkehr (LV) und Schwerverkehr (SV) unterschieden. Die Fahrzeugart LV enthält dabei 

die PKW, die leichten Nutzfahrzeuge (lNfz) inklusive zeitlicher Entwicklung des Anteils am 

LV nach TREMOD (2010) und die Motorräder, die Fahrzeugart SV versteht sich inklusive 

Lastkraftwagen, Sattelschleppern, Bussen usw. 

Die Emissionsfaktoren der Partikel (PM10, PM2.5) setzen sich aus „motorbedingten“ und 

„nicht motorbedingten“ (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfaktoren zusam-

men. Die Ermittlung der motorbedingten Emissionen erfolgt entsprechend der VDI-Richtlinie 

„Kfz-Emissionsbestimmung“ (VDI 3782 Blatt 7, 2003). 

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, 

leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren 

des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) berechnet, das gegenüber Version 

3.3 (UBA, 2017) u. a. neue NOx-Angaben für Diesel-Kfz und für NH3 differenziertere Anga-

ben zu Freisetzungen durch LKW berücksichtigt. 

Die motorbedingten Emissionen hängen für die Fahrzeugarten PKW, lNfz, LKW und Busse 

im Wesentlichen ab von: 
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 den so genannten Verkehrssituationen („Fahrverhalten“), das heißt der Verteilung 

von Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Häufigkeit und Dauer von Standzeiten, 

 der sich fortlaufend ändernden Fahrzeugflotte (Anteil Diesel etc.), 

 der Zusammensetzung der Fahrzeugschichten (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge 

einer bestimmten Gewichts- bzw. Hubraumklasse und einem bestimmten Stand der 

Technik hinsichtlich Abgasemission, z.B. EURO 2, 3, ...) und damit vom Jahr, für wel-

ches der Emissionsfaktor bestimmt wird (= Bezugsjahr),  

 der Längsneigung der Fahrbahn (mit zunehmender Längsneigung nehmen die Emis-

sionen pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer entsprechend der Steigung deutlich 

zu, bei Gefällen weniger deutlich ab) und 

 dem Prozentsatz der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben wer-

den und deswegen teilweise erhöhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben.  

Die Zusammensetzung der Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeugkategorien wird für das zu be-

trachtende Bezugsjahr dem HBEFA (UBA, 2019) entnommen. Darin ist die Gesetzgebung 

bezüglich Abgasgrenzwerten (EURO 2, 3, ...) berücksichtigt. Die Staub-Fraktion der motor-

bedingten Emissionen kann nach vorliegenden Erkenntnissen (Klingenberg et al., 1991; Is-

raël et al., 1994; Gehrig et al., 2003) zu 100 % der Partikelgröße kleiner 1 μm (aerodyna-

mischer Durchmesser) und damit der PM10- und der PM2.5-Fraktion zugeordnet werden. Im 

HBEFA4.1 sind auch nicht motorbedingte Emissionsfaktoren für Feinstaub enthalten. 

Die Bildung von so genannten sekundären Partikeln wird mit der angesetzten Hintergrundbe-

lastung berücksichtigt, soweit dieser Prozess in großen Entfernungen (10 km bis 50 km) von 

den Schadstoffquellen relevant wird. Für die kleineren Entfernungen sind die sekundären 

Partikel in den aus Immissionsmessungen abgeleiteten nicht motorbedingten Emissionsfak-

toren enthalten.  

Die Längsneigung der Straßen wird aus Höhenplänen, Lageplänen bzw. digitalen Gelände-

daten des Untersuchungsgebietes entnommen. Der Kaltstarteinfluss innerorts für PKW bzw. 

lNfz wird entsprechend HBEFA angesetzt, sofern er in der Summe einen Zuschlag darstellt. 

Für diese Ausarbeitung werden folgende Verkehrssituationen herangezogen:  

AB>130: Autobahn, ohne Tempolimit 

AB>130s: Autobahn, ohne Tempolimit, Stop- & Go-Verkehr 

AB120: Autobahn, Tempolimit 120 km/h  
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AB120s: Autobahn, Tempolimit 120 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

AB100: Autobahn, Tempolimit 100 km/h 

AB100s: Autobahn, Tempolimit 100 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

AB80: Autobahn, Tempolimit 80 km/h 

AB80s: Autobahn, Tempolimit 80 km/h, Stop-and-Go-Verkehr 

AO-HVS70: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h 

IOS-HVS70: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h 

IOS-HVS70d: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h, dichter Verkehr 

IOS-HVS60: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 60 km/h 

IOS-HVS60d: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 60 km/h, dichter Verkehr 

IOS-HVS60g: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 60 km/h, gesättigter Verkehr 

IOS-HVS50: Städtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h 

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, 

leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mit Hilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren 

des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) berechnet, in dem eine Korrektur der 

Emissionsfaktoren für Diesel-PKW sowie der Einfluss der Lufttemperatur auf die Organisati-

on der Abgasnachbehandlungseinrichtung für Euro-4, Euro-5 und Euro-6-Diesel-PKW 

berücksichtigt sind; vergleichbare Anpassungen sind auch für leichte Nutzfahrzeuge 

enthalten. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Emissionsfaktoren berück-

sichtigen für das Betrachtungsgebiet die an der DWD-Station München-Stadt erfassten 

stündlichen Zeitreihen der Lufttemperatur im Zeitraum 2009-2018 mit einer mittleren 

Temperatur von 10.5 °C (Quelle: DWD). 

Derzeit treten regelmäßig Störungen des Verkehrsablaufes im beplanten Autobahnabschnitt 

des Autobahnrings München auf, die mit Stauereignissen während den Spitzenstunden mit 

erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden sind und mit Realisierung der temporären Seiten-

streifenfreigabe reduziert werden (Kap. 4.2). In beiden Untersuchungsfällen werden für die 

beplanten Autobahnabschnitte anteilig an der werktäglichen Fahrleistung Stop- & Go-

Verkehre berücksichtigt, sofern diese einen Zuschlag darstellen.  

In Tab. 5.1 sind die berücksichtigten Verkehrssituationen und die entsprechenden Emissi-

onsfaktoren für das Bezugsjahr 2023 aufgeführt, klassifiziert wie im HBEFA für Längsnei-

gungsklassen in 2 %-Stufen für Steigungs- und Gefällestrecken sowie Gegenverkehrsstre-

cken mit Steigung. Steigungsstrecken werden gekennzeichnet durch vorangestelltes „+“-
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Zeichen, Gefällestrecken durch „-“ Zeichen und Gegenverkehrsstrecken durch „_“-Zeichen. 

Die entsprechenden Emissionsfaktoren für das Bezugsjahr 2035 sind in Tab. 5.2 aufgeführt. 

Durch den Auftraggeber wurden Angaben zu den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 

entlang der A 99 im beplanten Abschnitt fahrtrichtungsfein übergeben. Vom AD M-Allach 

kommend ist in östlicher Fahrtrichtung die zulässige Höchstgeschwindigkeit bis unmittelbar 

östlich der AS M-Ludwigsfeld auf 80 km/h begrenzt. Im weiteren Verlauf bis unmittelbar 

westlich des AD M-Feldmoching liegt kein Tempolimit vor. Vom AD M-Feldmoching kom-

mend ist in westlicher Fahrtrichtung bis zu einer Entfernung von ca. 800 m zur AS M-

Ludwigsfeld die Höchstgeschwindigkeit ebenfalls nicht beschränkt. Im weiteren Verlauf 

Richtung Westen bis unmittelbar westlich der AS M-Ludwigsfeld beträgt die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit 120 km/h und anschließend bis unmittelbar östlich des Tunnels 

Allach 100 km/h. Im Tunnel Allach ist in westlicher Fahrtrichtung die Höchstgeschwindigkeit 

ebenfalls auf 80 km/h beschränkt. 

Die beschriebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im beplanten Autobahnabschnitt 

des Autobahnrings München werden für die Emissionsberechnungen im Prognosenullfall 

herangezogen. 

Im Planfall mit temporärer Seitenstreifenfreigabe werden zeitweise die Seitenstreifen 

befahren, damit verbunden sind während diesen Zeiten Schadstofffreisetzungen im Bereich 

der Seitenstreifen. Während Zeiten mit temporär freigegebenen Seitenstreifen ist eine 

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten vorgesehen. Das ist für Abschnitte 

ohne Tempolimit eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h und 

für andere Abschnitte eine Reduzierung um bis 20 km/h. Entsprechend den Angaben des 

Auftraggebers ist eine temporäre Seitenstreifenfreigabe während den Spitzenstunden 

vorgesehen. Das sind Zeiten mit erhöhten Verkehrsaufkommen, die bis knapp 50 % der 

werktäglichen Fahrleistung umfassen können. Entsprechend den Angaben in Tab. 5.1 und 

Tab. 5.2 sind für Autobahnen geringere Fahrgeschwindigkeiten mit geringeren Emissionsfak-

toren verbunden, die zu bis ca. 40 % reduzierten Schadstofffreisetzungen führen. Im 

Rahmen dieser Untersuchung wird auf die Berücksichtigung dieser Reduktion verzichtet. 

Neben der vorgesehenen Freigabe der Seitenstreifen während Spitzenstunden, wird in der 

vorliegenden Untersuchung in der Ausbreitungsrechnungen davon abweichend auch in den 

übrigen Zeiten Schadstofffreisetzungen im Bereich der Seitenstreifen angesetzt; das 

entspricht ebenfalls einer konservativen Vorgehensweise. 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz [g/km] 2023 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX 
PM10 / PM2.5  
(nur Abgase) 

PM 10 (nur 
Abrieb und 

Aufwirbelung) 

PM2.5  
(nur Abrieb) 

NO2 direkt 

PKW LKW PKW LKW PKW LKW PKW LKW PKW LKW 

AB>130 142.7 0.150 0.591 0.0073 0.0118 0.030 0.130 0.009 0.044 0.040 0.163 

AB>130-2 142.7 0.099 1.137 0.0194 0.0033 0.030 0.130 0.009 0.044 0.026 0.316 

AB>130+2 142.7 0.223 0.603 0.0029 0.0100 0.030 0.130 0.009 0.044 0.055 0.164 

AB>130s 17.9 0.150 5.240 0.0073 0.0337 0.030 0.130 0.015 0.068 0.040 1.457 

AB>130s-2 17.9 0.099 7.946 0.0194 0.0281 0.030 0.130 0.015 0.068 0.026 2.213 

AB>130s+2 17.9 0.223 4.730 0.0029 0.0361 0.030 0.130 0.015 0.068 0.055 1.314 

AB120 122.0 0.077 0.591 0.0016 0.0118 0.030 0.130 0.009 0.044 0.022 0.163 

AB120-2 122.0 0.050 1.137 0.0010 0.0033 0.030 0.130 0.009 0.044 0.014 0.316 

AB120+2 122.0 0.129 0.603 0.0028 0.0100 0.030 0.130 0.009 0.044 0.037 0.164 

AB120s 17.9 0.092 5.305 0.0014 0.0336 0.030 0.130 0.015 0.068 0.026 1.475 

AB120s-2 17.9 0.073 7.974 0.0012 0.0281 0.030 0.130 0.015 0.068 0.020 2.221 

AB120s+2 17.9 0.129 4.733 0.0019 0.0364 0.030 0.130 0.015 0.068 0.037 1.315 

AB100 102.0 0.052 0.584 0.0008 0.0118 0.030 0.130 0.009 0.044 0.015 0.161 

AB100-2 102.0 0.029 1.122 0.0005 0.0032 0.030 0.130 0.009 0.044 0.008 0.312 

AB100-4 102.0 0.017 0.313 0.0004 0.0013 0.030 0.130 0.009 0.044 0.005 0.087 

AB100+2 102.0 0.092 0.604 0.0016 0.0100 0.030 0.130 0.009 0.044 0.026 0.164 

AB100+4 102.0 0.151 0.817 0.0048 0.0143 0.030 0.130 0.009 0.044 0.044 0.222 

AB100s 17.9 0.092 5.314 0.0014 0.0337 0.030 0.130 0.015 0.068 0.026 1.477 

AB100s-2 17.9 0.073 8.047 0.0012 0.0281 0.030 0.130 0.015 0.068 0.020 2.241 

AB100s-4 17.9 0.059 7.799 0.0010 0.0227 0.030 0.130 0.015 0.068 0.016 2.172 

AB100s+2 17.9 0.115 4.730 0.0019 0.0363 0.030 0.130 0.015 0.068 0.033 1.314 

AB80 82.8 0.042 0.630 0.0007 0.0105 0.030 0.130 0.010 0.046 0.012 0.174 

AB80-2 82.8 0.026 1.369 0.0005 0.0034 0.030 0.130 0.010 0.046 0.007 0.381 

AB80-4 82.8 0.016 0.297 0.0003 0.0013 0.030 0.130 0.010 0.046 0.004 0.082 

AB80+2 82.8 0.070 0.596 0.0010 0.0108 0.030 0.130 0.010 0.046 0.020 0.162 

AB80+4 82.8 0.110 0.792 0.0017 0.0142 0.030 0.130 0.010 0.046 0.032 0.215 

AB80s 15.5 0.098 6.426 0.0017 0.0313 0.030 0.130 0.015 0.068 0.028 1.787 

AB80s-2 15.5 0.079 10.082 0.0013 0.0273 0.030 0.130 0.015 0.068 0.022 2.809 

AB80s-4 15.5 0.064 8.628 0.0011 0.0237 0.030 0.130 0.015 0.068 0.017 2.404 

AB80s+2 15.5 0.125 5.854 0.0023 0.0355 0.030 0.130 0.015 0.068 0.036 1.626 

AB80s+4 15.5 0.160 5.805 0.0029 0.0411 0.030 0.130 0.015 0.068 0.045 1.612 

AO-HVS70 67.0 0.044 0.891 0.0007 0.0109 0.026 0.100 0.012 0.056 0.012 0.244 

IOS-HVS70 66.2 0.077 0.938 0.0037 0.0109 0.026 0.100 0.012 0.059 0.019 0.256 

IOS-HVS70d_2 50.2 0.085 1.799 0.0038 0.0111 0.032 0.350 0.015 0.065 0.021 0.495 

IOS-HVS60 52.0 0.078 1.026 0.0036 0.0117 0.026 0.100 0.014 0.063 0.019 0.279 

IOS-HVS60-2 52.0 0.062 2.336 0.0033 0.0061 0.026 0.100 0.014 0.063 0.015 0.647 

IOS-HVS60-4 52.0 0.051 0.852 0.0031 0.0034 0.026 0.100 0.014 0.063 0.011 0.235 

IOS-HVS60+2 52.0 0.100 0.901 0.0039 0.0144 0.026 0.100 0.014 0.063 0.026 0.244 

IOS-HVS60+4 52.0 0.128 0.941 0.0050 0.0150 0.026 0.100 0.014 0.063 0.035 0.252 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz [g/km] 2023 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX 
PM10 / PM2.5  
(nur Abgase) 

PM 10 (nur 
Abrieb und 

Aufwirbelung) 

PM2.5  
(nur Abrieb) 

NO2 direkt 

PKW LKW PKW LKW PKW LKW PKW LKW PKW LKW 

IOS-HVS60_2 52.0 0.081 1.618 0.0036 0.0102 0.026 0.100 0.014 0.063 0.020 0.445 

IOS-HVS60d 43.0 0.082 1.009 0.0037 0.0132 0.032 0.350 0.015 0.068 0.020 0.272 

IOS-HVS60d-2 43.0 0.066 1.067 0.0034 0.0064 0.032 0.350 0.015 0.068 0.016 0.292 

IOS-HVS60d+2 43.0 0.101 1.050 0.0040 0.0176 0.032 0.350 0.015 0.068 0.026 0.285 

IOS-HVS60d+4 43.0 0.127 1.071 0.0044 0.0179 0.032 0.350 0.015 0.068 0.034 0.288 

IOS-HVS60g 28.2 0.105 3.257 0.0040 0.0180 0.039 0.700 0.016 0.068 0.027 0.897 

IOS-HVS60g-2 28.2 0.088 3.508 0.0037 0.0156 0.039 0.700 0.016 0.068 0.022 0.967 

IOS-HVS60g+2 28.2 0.128 2.981 0.0045 0.0214 0.039 0.700 0.016 0.068 0.034 0.820 

IOS-HVS50 42.9 0.078 1.750 0.0035 0.0132 0.026 0.113 0.015 0.068 0.019 0.479 

IOS-HVS50-2 42.9 0.061 3.064 0.0033 0.0081 0.026 0.113 0.015 0.068 0.014 0.849 

IOS-HVS50-4 42.9 0.052 1.214 0.0032 0.0051 0.026 0.113 0.015 0.068 0.012 0.335 

IOS-HVS50_2 42.9 0.079 2.153 0.0036 0.0130 0.026 0.113 0.015 0.068 0.020 0.594 

IOS-HVS50_4 42.9 0.087 1.201 0.0037 0.0127 0.026 0.113 0.015 0.068 0.022 0.328 

Tab. 5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungs-
gebiet für das Bezugsjahr 2023  

 

Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren 2035 je Kfz in g/km 

Verkehrs-
situation 

Ge-
schwin-
digkeit 

NOx NH3 

PKW LV SV LV SV 

AB>130 142.7 0.150 0.591 0.015 0.013 

AB>130-2 142.7 0.099 1.137 0.015 0.013 

AB>130+2 142.7 0.223 0.603 0.015 0.013 

AB>130s 17.9 0.150 5.240 0.016 0.019 

AB>130s-2 17.9 0.099 7.946 0.016 0.019 

AB>130s+2 17.9 0.223 4.730 0.016 0.019 

AB120 122.0 0.077 0.591 0.015 0.013 

AB120-2 122.0 0.050 1.137 0.015 0.013 

AB120+2 122.0 0.129 0.603 0.015 0.013 

AB120s 17.9 0.092 5.305 0.016 0.019 

AB120s-2 17.9 0.073 7.974 0.016 0.019 

AB120s+2 17.9 0.129 4.733 0.016 0.019 

AB100 102.0 0.052 0.584 0.015 0.013 

AB100-2 102.0 0.029 1.122 0.015 0.013 

AB100-4 102.0 0.017 0.313 0.015 0.013 

AB100+2 102.0 0.092 0.604 0.015 0.013 

AB100+4 102.0 0.151 0.817 0.015 0.013 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren 2035 je Kfz in g/km 

Verkehrs-
situation 

Ge-
schwin-
digkeit 

NOx NH3 

PKW LV SV LV SV 

AB100s 17.9 0.092 5.314 0.016 0.019 

AB100s-2 17.9 0.073 8.047 0.016 0.019 

AB100s-4 17.9 0.059 7.799 0.016 0.019 

AB100s+2 17.9 0.115 4.730 0.016 0.019 

AB80 82.8 0.042 0.630 0.015 0.013 

AB80-2 82.8 0.026 1.369 0.015 0.013 

AB80-4 82.8 0.016 0.297 0.015 0.013 

AB80+2 82.8 0.070 0.596 0.015 0.013 

AB80+4 82.8 0.110 0.792 0.015 0.013 

AB80s 15.5 0.098 6.426 0.016 0.019 

AB80s-2 15.5 0.079 10.082 0.016 0.019 

AB80s-4 15.5 0.064 8.628 0.016 0.019 

AB80s+2 15.5 0.125 5.854 0.016 0.019 

AB80s+4 15.5 0.160 5.805 0.016 0.019 

AO-HVS70 67.0 0.044 0.891 0.009 0.012 

IOS-HVS70 66.2 0.077 0.938 0.008 0.012 

IOS-HVS70d_2 50.2 0.085 1.799 0.008 0.012 

IOS-HVS60 52.0 0.078 1.026 0.008 0.012 

IOS-HVS60-2 52.0 0.062 2.336 0.008 0.012 

IOS-HVS60-4 52.0 0.051 0.852 0.008 0.012 

IOS-HVS60+2 52.0 0.100 0.901 0.008 0.012 

IOS-HVS60+4 52.0 0.128 0.941 0.008 0.012 

IOS-HVS60_2 52.0 0.081 1.618 0.008 0.012 

IOS-HVS60d 43.0 0.082 1.009 0.008 0.012 

IOS-HVS60d-2 43.0 0.066 1.067 0.008 0.012 

IOS-HVS60d+2 43.0 0.101 1.050 0.008 0.012 

IOS-HVS60d+4 43.0 0.127 1.071 0.008 0.012 

IOS-HVS60g 28.2 0.105 3.257 0.013 0.016 

IOS-HVS60g-2 28.2 0.088 3.508 0.013 0.016 

IOS-HVS60g+2 28.2 0.128 2.981 0.013 0.016 

IOS-HVS50 42.9 0.078 1.750 0.008 0.012 

IOS-HVS50-2 42.9 0.061 3.064 0.008 0.012 

IOS-HVS50-4 42.9 0.052 1.214 0.008 0.012 

IOS-HVS50_2 42.9 0.079 2.153 0.008 0.012 

IOS-HVS50_4 42.9 0.087 1.201 0.008 0.012 

Tab. 5.2: Emissionsfaktoren für die betrachteten Straßen im Untersuchungsgebiet für das 
Bezugsjahr 2035 
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Die angesetzten Verkehrssituationen sind exemplarisch in Abb. A4.4 für den Planfall 

dargestellt. Die Emissionen werden auf der Grundlage übergebenen Verkehrsdaten für das 

Prognosejahr 2035 im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit für das 

Bezugsjahr 2023, dem geplanten Jahr der frühestmöglichen Inbetriebnahme der Einrichtung 

zur temporären Freigabe der Seitenstreifen, berechnet; mit jedem späteren Jahr der 

geplanten Verkehrsfreigabe sind geringere motorbedingte Emissionsfaktoren verbunden. Für 

den Stickstoffeintrag wird entsprechend H PSE (FGSV, 2019) das Jahr der Prognosehorizont 

der übergebenen Verkehrsdaten als Bezugsjahr angesetzt, hier 2035. 

5.3 Emissionen des untersuchten Straßennetzes 

Die Emissionen der betrachteten Schadstoffe NOx, PM10 und PM2.5 werden für jeden der 

betrachteten Straßenabschnitte ermittelt. Dabei wirken sich sowohl die verschiedenen Ver-

kehrsaufkommen und LKW-(SV)-Anteile als auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen 

aus. In den Abbildungen A4.27 bis A4.36 sind die räumlichen Verteilungen der Emissionen 

für die Schadstoffe NOx, PM10 und PM2.5 im Bezugsjahr 2023 sowie für NOx und NH3 im 

Bezugsjahr 2035 dargestellt.  

Tab. 5.3 zeigt exemplarisch für einen Abschnitt der A 99 zwischen dem Tunnel Allach und 

der AS M-Ludwigsfeld die Verkehrskenndaten und die berechneten Emissionen, ausgedrückt 

als Strecken und Zeit bezogene Emissionsdichten für das Bezugsjahr 2023. Die mit der 

Planung verbundene Zunahme der Verkehrsbelastung beträgt ca. 6 %, die werktäglichen 

LKW-Fahrten nehmen um ca. 15 % zu. Die im Planfall reduzierte Stauhäufigkeit führt zu 

einer Reduzierung der Stickoxidfreisetzungen um fast 20 %, für die durch die nicht-

motorbedingte Anteile dominierten Feinstaubemissionen sind für PM10 geringe Zunahmen 

abgeleitet, die PM2.5-Freisetzungen reduzieren sich um knapp 3 %. 

Varianten 
DTVw 

in 
Kfz/24h 

LKW- 
Anteil 
in % 

Verkehrs-
situation 

Mittlere Emissionsdichte in mg/(m*s) 

NOx NO2 direkt PM10 PM2.5 

Prognosenullfall 144 800 20.2 AB801)/AB1002) 0.686 0.187 0.0840 0.0350 

Planfall  153 100 18.8 AB803)/AB1003) 0.554 0.154 0.0855 0.0340 

Tab. 5.3: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen im Bezugsjahr 2023 für die A 99 
zwischen dem Tunnel Allach und AS M-Ludwigsfeld; 1) 14-prozentiger Stauanteil, 
2) 12-prozentiger Stauanteil, 3) 4%-prozentiger Stauanteil 

In Tab. 5.4 sind die entsprechenden Verkehrskenndaten und die berechneten Emissionen, 

ausgedrückt als Strecken und Zeit bezogene Emissionsdichten für das Bezugsjahr 2035 
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aufgeführt. Hier führt die Planung zu einer Reduzierung der Stickoxidfreisetzungen um ca. 

30 %, die NH3-Emissionen erhöhen sich um ca. 5 %. 

Varianten 
DTVw 

in 
Kfz/24h 

LKW- 
Anteil 
in % 

Verkehrs-
situation 

Mittlere Emissionsdichte in mg/(m*s) 

NOx NH3 

Prognosenullfall 144 800 20.2 AB801)/AB1002) 0.435 0.024 

Planfall  153 100 18.8 AB803)/AB1003) 0.295 0.025 

Tab. 5.4: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen im Bezugsjahr 2035 für die A 99 
zwischen dem Tunnel Allach und AS M-Ludwigsfeld; 1) 14-prozentiger Stauanteil, 
2) 12-prozentiger Stauanteil, 3) 4%-prozentiger Stauanteil 
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6 IMMISSIONEN 

Im Untersuchungsgebiet, d.h. im Plangebiet wurden Schadstoffimmissionen in Bodennähe 

bestimmt. Das Untersuchungsgebiet deckt eine Fläche von ca. 8.5 km x 4.5 km ab. Im 

Untersuchungsgebiet wurden für die betrachteten Untersuchungsfälle die Luftschad-

stoffimmissionen in Bodennähe bei einer horizontalen Auflösung von 10 m x 10 m bestimmt. 

Für die Ermittlung der verkehrsbedingten Beiträge zu den Luftschadstoffimmissionen und an 

Stickstoffdepositionen wurde das Untersuchungsgebiet in zwei Rechengebiete unterteilt, ein 

Gebiet für den westlichen Abschnitt der A 99 zwischen dem AD München-Allach und der AS 

München-Ludwigsfeld und ein Gebiet für den östlichen Abschnitt zwischen der AS München-

Ludwigsfeld und dem AD München-Feldmoching. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen, bestehend aus der Überlagerung der Hinter-

grundbelastung und der verkehrsbedingten Zusatzbelastung innerhalb des Untersuchungs-

gebietes, werden grafisch aufbereitet und als farbige Abbildungen dargestellt. Die grafische 

Umsetzung der Immissionen erfolgt in Form von farbigen Rechtecken, deren Farbe bestimm-

ten Konzentrationsintervallen zugeordnet ist. Die Zuordnung zwischen Farbe und Konzentra-

tionsintervall ist jeweils in einer Legende angegeben. Bei der Skalierung der Farbstufen für 

die Immissionen wurde der kleinste Wert entsprechend der angesetzten Hintergrundbelas-

tung zugeordnet. Bereiche außerhalb des ausgewerteten Rechengebietes sind ohne Farbe 

dargestellt. 

6.1 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit 

In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge (Kap. 5) im Bezugsjahr 2023 

auf den berücksichtigten Straßen ein. Diese Emissionen verursachen die verkehrsbedingte 

Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. Die Beurteilungswerte beziehen sich immer auf 

die Gesamtbelastung. Es wird daher nur die Gesamtbelastung diskutiert, welche sich aus 

Zusatzbelastung und großräumig vorhandener Hintergrundbelastung zusammensetzt. 

In den grafischen Ergebnisdarstellungen sind den beurteilungsrelevanten Kenngrößen 

einheitliche Farben zugeordnet. Damit werden Grenzwerte der 39. BImSchV mit roten 

Farben für NO2-Jahresmittelwerte sowie für PM10- und PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt; 

der Schwellenwert für PM10-Kurzzeitbelastungen und der Zielwert für PM2.5-

Jahresmittelwerte mit der gelben Farbe belegt. 
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6.1.1 Stickstoffdioxid 

Die für den Prognosenullfall berechneten Jahresmittelwerte der NO2-Immissionen sind für 

den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes in Abb. A4.5und für den östlichen Teil in 

Abb. A4.6 dargestellt. Die Immissionen im Untersuchungsgebiet sind durch die verkehrsbe-

dingten Beiträge der A 99 geprägt. Diese führen zu flächenhaft erhöhten NO2-

Konzentrationen über 40 µg/m³ im Nahbereich der Autobahn, die sich in den Portalbereichen 

des Tunnels Allach intensivieren und die am Fahrbahnrand Jahresmittelwerte über 48 µg/m³ 

aufweisen. Mit zunehmendem Abstand zur A 99 sind geringere NO2-Gesamtbelastungen 

berechnet. Dabei sind im westlichen Untersuchungsgebiet ab einen Abstand von ca. 320 m 

südlich  und ca. 200 m nördlich zur Autobahn NO2-Immissionen von 30 µg/m³ oder geringer 

ermittelt. Im östlichen Untersuchungsgebiet können vergleichbare NO2-Konzentrationswerte 

zum Teil erst ab einem südöstlichen Abstand von ca. 340 m zur Autobahn festgestellt 

werden. In den Portalbereichen des Tunnels Allachs sind Jahresmittelwerte von 30 µg/m³ 

oder geringer aufgrund der Portalfreisetzungen erst ab einem südlichen Abstand von ca. 

360 m und ab einem nördlichen Abstand von ca. 250 m berechnet. Entlang den untergeord-

neten Straßen im Untersuchungsgebiet sind geringere verkehrsbedingte Beiträge zur NO2-

Gesamtbelastung abgeleitet. Im Nahbereich der B 304 sind die NO2-Immissionen überwie-

gend bis 48 µg/m³ ab einem beidseitigen Abstand von ca. 80 m bis 30 µg/m³ oder geringer 

ermittelt. Entlang der Eversbuschstraße sind nur im Nahbereich NO2-Jahresmittelwerte über 

30 µg/m³ und vereinzelt bis 44 µg/m³ ermittelt. Im östlichen Untersuchungsgebiet sind am 

Fahrbahnrand der Feldmochinger Straße vereinzelt NO2-Immissionen bis 44 µg/m³ abgelei-

tet, überwiegend sind die NO2-Konzentrationen im Nahbereich über 30 µg/m³ und bis 

40 µg/m³ berechnet. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung, z. B. 

Wohnbebauung führen. Die Bewertung der Luftqualität auf dem Gelände von Arbeitsstätten 

ist in der 39. BImSchV ausgeschlossen. Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets 

(Abb. A4.5) sind im Bereich des westlichen Portals des Tunnels Allach an den nördlich der 

A 99 gelegenen Wohngebäuden bis in einen Abstand von ca. 170 m NO2-Immissionen über 

32 µg/m³ ermittelt, die an dem zum Tunnelportal nächstgelegenen Gebäude vereinzelt bis 

47 µg/m³ im Jahresmittel berechnet sind und damit oberhalb des Grenzwerts für NO2-

Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ liegen. Auf der Südseite der A 99 sind in diesem Bereich an 

der Wohnbebauung deutlich geringere NO2-Gesamtbelastungen von 32 µg/m³ oder geringer 

abgeleitet. An der zum östlichen Tunnelportal nahegelegenen Wohnbebauung auf der 
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Nordseite der A 99 sind NO2-Konzentrationen vereinzelt über 32 µg/m³ und bis 34 µg/m³ 

ermittelt. An den zur AS M-Ludwigsfeld nächstgelegenen Wohngebäuden sind NO2-

Jahresmittelwerte vereinzelt bis 36 µg/m³ prognostiziert. Im östlichen Teil des Untersu-

chungsgebiets (Abb. A4.6) sind an den nördlich der A 99 gelegenen Wohngebäuden bis in 

einen Abstand von ca. 110 m NO2-Immissionen über 32 µg/m³ ermittelt, die an den zur 

Autobahn nächstgelegenen Wohngebäuden vereinzelt Jahresmittelwerte bis 36 µg/m³ 

aufweisen. Auf der Südseite der A 99 sind an den nahegelegenen Wohngebäuden bis in 

einen Abstand von ca. 200 m NO2-Jahresmittelwerte über 32 µg/m³ und vereinzelt bis 

40 µg/m³ berechnet. An den zu den Staatsstraßen nächstgelegenen Wohngebäuden der 

Eversbuschstraße und der Feldmochinger Straße sind NO2-Jahresmittelwerte überwiegend 

bis 36 µg/m³ ermittelt. An Wohngebäuden der Feldmochinger Straße sind, bedingt durch die 

modelltechnische Umsetzung des Straßenraums auf das 10 m x 10 m Rechengitter, 

vereinzelt auch höhere Jahresmittelwerte bis 44 µg/m³ berechnet. Für die übrige Wohnbe-

bauung im Untersuchungsgebiet sind überwiegend NO2-Immissionen zwischen 24 µg/m³ und 

30 µg/m³ berechnet. An den Gartennutzungen im Bereich des Westportals des Tunnels 

Allach auf der Südseite der A 99 sind vereinzelt Konzentrationswerte bis 44 µg/m³ abgeleitet. 

Damit wird der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ im 

Prognosenullfall an der im Untersuchungsgebiet bestehenden, beurteilungsrelevanten 

Bebauung vereinzelt erreicht und auch überschritten, dabei sind Überschreitungen des 

Grenzwertes bis ca. 18 % abgeleitet. Überwiegend wird an den Wohngebäuden im Untersu-

chungsgebiet der Grenzwert jedoch nicht erreicht und nicht überschritten. 

An den Gewerbebauten im Untersuchungsgebiet sind an den auf der Nordseite der A 99 

nächstgelegenen Gebäuden NO2-Konzentrationswerte über 34 µg/m³ und vereinzelt bis 

48 µg/m³ ermittelt. An den zur AS M-Ludwigsfeld nächstgelegenen Gewerbegebäude sind 

auf der Nordseite der A 99 NO2-Immissionen vereinzelt bis 40 µg/m³ und auf der Südseite 

vereinzelt bis 36 µg/m³ berechnet. An der zur B 304 nächstgelegenen gewerblichen Bebau-

ung nördlich der AS M-Ludwigsfeld sind NO2-Immissionen vereinzelt bis 36 µg/m³ abgeleitet. 

An den übrigen Gewerbebauten im Untersuchungsgebiet sind die ermittelten Immissionen 

geringer. 

Die für den Planfall ermittelten Jahresmittelwerte der NO2-Gesamtbelastung sind für den 

westlichen Teil des Untersuchungsgebietes in Abb. A4.7 und für den östlichen Teil in 

Abb. A4.8 dargestellt. Die temporäre Seitenstreifenfreigabe führt im Planfall zu einer 

Reduzierung der Stauhäufigkeit. Damit verbunden ist eine Verringerung der verkehrsbeding-
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ten Stickoxidfreisetzungen entlang der A 99 trotz einer gewissen Verkehrszunahme (siehe 

Kap. 5.3), wobei im Nahbereich der Autobahn und im Bereich der Tunnelportale Konzentrati-

onswerte weiterhin deutlich über 40 µg/m³ berechnet sind. Die geringeren verkehrsbedingten 

Beiträge entlang der Autobahn führen gegenüber dem Prognosenullfall zu einer gewissen 

Abnahme der flächenhaft erhöhten NO2-Immissionen entlang der A 99. Im westlichen 

Untersuchungsgebiet sind ab einem südlichen Abstand von ca. 240 m und ab einen nördli-

chen Abstand von ca. 170 m NO2-Immissionen von 30 µg/m³ oder geringer prognostiziert. Im 

östlichen Untersuchungsgebiet sind vergleichbare Konzentrationswerte aufgrund der 

höheren zulässigen Höchstgeschwindigkeiten erst ab einem südwestlichen Abstand von ca. 

320 m und einem nordöstlichen Abstand von ca. 190 m berechnet. Im Bereich der Portale 

des Tunnels Allach sind NO2-Immissionen von 30 µg/m³ oder geringer zum Teil erst ab 

Abstand von ca. 200 m nördlich und ca. 280 m südlich der Autobahn festzustellen. Entlang 

den untergeordneten Straßen im Untersuchungsgebiet sind gegenüber dem Prognosenullfall 

ebenfalls gewisse Abnahmen der NO2-Gesamtbelastungen abgeleitet. Dabei sind im 

Nahbereich der B 304 Immissionen überwiegend bis 48 µg/m³ ermittelt, die im Planfall 

bereits ab einem Abstand von ca. 70 m Jahresmittelwerte von 30 µg/m³ oder geringer 

aufweisen. Im Nahbereich der Eversbuschstraße sind NO2-Immissionen überwiegend bis 

40 µg/m³ und entlang der Feldmochinger Straße weiterhin vereinzelt bis 44 µg/m³ berechnet. 

Im Planfall sind im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.7) im Bereich des 

westlichen Portals des Tunnels Allach an der Wohnbebauung auf der Nordseite der A 99 

NO2-Immissionen über 32 µg/m³ bis in einen Abstand von 140 m zur Autobahn ermittelt, 

dabei sind an dem zum Tunnelportal nächstgelegenen Gebäude gegenüber dem Prognose-

nullfall etwas geringere Jahresmittelwerte bis 43 µg/m³ prognostiziert. In diesem Bereich sind 

an den südlich der A 99 gelegenen Wohngebäuden nur vereinzelt NO2-Immissionen bis 

32 µg/m³ ermittelt, überwiegend sind an diesen Gebäuden im Planfall Jahresmittelwerte von 

30 µg/m³ oder geringer berechnet. Im Bereich des östlichen Tunnelportals sind an der 

nächstgelegenen Wohnbebauung Abnahmen der NO2-Gesamtbelastung gegenüber dem 

Prognosenullfall ermittelt mit Jahresmittelwerten vereinzelt bis 32 µg/m³. An der zur AS M-

Ludwigsfeld nächstgelegenen Wohnbebauung sind im Planfall geringere NO2-

Gesamtbelastungen bis 34 µg/m³ prognostiziert. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets 

(Abb. A4.8) sind an Wohngebäuden, die bis ca. 100 m von der A 99 entfernt liegen, NO2-

Immissionen über 32 µg/m³ und vereinzelt bis 34 µg/m³ abgeleitet. Südlich der Autobahn 

sind für Wohngebäude die bis ca. 190 m von der A 99 entfernt liegen NO2-Immissionen über 

32 µg/m³ berechnet, die an den zur Autobahn nächstgelegenen Gebäuden weiterhin 
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vereinzelt Jahresmittelwerte bis 40 µg/m³ aufweisen. Entlang der Eversbuschstraße und der 

Feldmochinger Straße sind an der angrenzenden Wohnbebauung weiterhin NO2-

Immissionen überwiegend bis 36 µg/m³ prognostiziert, dabei sind aufgrund der modelltechni-

schen Umsetzung des Straßenraums weiterhin vereinzelt höhere Konzentrationswerte 

abgeleitet, die aber gegenüber dem Prognosenullfall etwas geringer sind. An den Gartennut-

zungen im Bereich des Westportal des Tunnels Allach auf der Südseite der A 99 sind im 

Planfall keine Konzentrationswerte über 40 µg/m³ abgeleitet. 

Damit wird im Planfall der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte von 

40 µg/m³ ebenfalls vereinzelt erreicht und auch überschritten. Die dabei abgeleiteten 

Überschreitungen des Grenzwertes bis ca. 8 % sind im Vergleich zum Prognosenullfall 

deutlich geringer. Überwiegend wird jedoch wie im Prognosenullfall an den Wohngebäuden 

im Untersuchungsgebiet der Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten, dabei sind 

gegenüber dem Prognosenullfall etwas geringere NO2-Jahresmittelwerte prognostiziert. 

6.1.2 Feinstaubimmissionen (PM10)  

Für die Bewertung der PM10-Immissionen liegen zwei Beurteilungsgrößen vor. Diese sind 

der Jahresmittelwert von 40 µg/m³ und der Kurzzeitwert, der max. 35 Überschreitungen 

eines Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ in einem Jahr erlaubt. Die Auswertungen von 

Messdaten zeigen, dass der Kurzzeitwert die strengere Größe darstellt. Entsprechend den 

Ausführungen in Kap. 3 gibt es für den Kurzzeitwert einen Schwellenwert. Dieser besagt, 

dass ab einem PM10-Jahresmittelwert von 29 µg/m³ der Kurzzeitwert überschritten ist. Im 

Folgenden werden die berechneten PM10-Jahresmittelwerte dargestellt und mit Blick auf die 

beiden Werte von 29 µg/m³ und 40 µg/m³ diskutiert. 

Die für den Prognosenullfall ermittelten PM10-Immissionen im Jahresmittel sind für den 

westlichen Teil des Untersuchungsgebietes in Abb. A4.9 sowie für den östlichen Teil in 

Abb. A4.10 dargestellt. Die verkehrsbedingten Beiträge der A 99 zur PM10-

Gesamtbelastung führen im Untersuchungsgebiet zu flächenhaft erhöhten Immissionen 

entlang der Autobahn, die im westlichen Teil aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens 

etwas stärker ausgeprägt sind. Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets sind am 

Fahrbahnrand der A 99 PM10-Jahresmittelwerte über 20 µg/m³ und überwiegend bis 

26 µg/m³ ermittelt. Im Bereich der Tunnelportale sind am Fahrbahnrand Immissionen über 

40 µg/m³ abgeleitet, die sich jedoch auf den unmittelbaren Nahbereich der A 99 beschrän-

ken. Mit zunehmender Entfernung werden die verkehrsbedingten PM10-Beiträge zur 

Gesamtbelastung geringer. Dabei sind bis zu einem Abstand von ca. 80 m beidseitig zur 
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A 99 PM10-Jahresmittelwerte über 18 µg/m³ berechnet. Vergleichbare Immissionen treten im 

Bereich der Portale des Tunnels Allach bis in Abstand von ca. 130 m südlich und ca. 100 m 

nördlich der Autobahn auf. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets sind PM10-

Gesamtbelastungen über 18 µg/m³ nur im Nahbereich der A 99 bis in einen Abstand von ca. 

60 m südöstlich und ca. 40 m nordwestlich der Autobahn abgeleitet, die am Fahrbahnrand 

Jahresmittelwerte über 20 µg/m³ und überwiegend bis 24 µg/m³ aufweisen. An den unterge-

ordneten Straßen im Untersuchungsgebiet sind geringere verkehrsbedingte Beiträge zur 

PM10-Gesamtbelastung ermittelt, die im Jahresmittel am Fahrbahnrand der B 304 bis 

22 µg/m³ und am Fahrbahnrand der St 2063 sowie der St 2342 bis 20 µg/m³ berechnet sind. 

Im Untersuchungsgebiet werden im Prognosenullfall sowohl der Grenzwert für PM10-

Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wie auch der Schwellenwert zur Ableitung der PM10-

Kurzzeitbelastung von 29 µg/m³ an nach der 39. BImSchV beurteilungsrelevanter Bebauung 

deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Dabei sind im Bereich des Westportals des 

Tunnel Allachs an den nördlich der A 99 nächstgelegenen Wohngebäuden vereinzelt PM10-

Immissionen über 18 µg/m³ und bis 22 µg/m³ berechnet. An der übrigen Wohnbebauung im 

Untersuchungsgebiet sind geringere Jahresmittelwerte zwischen 16 µg/m³ und 18 µg/m³ 

ermittelt. Im Bereich der Gartennutzungen auf der Südseite des westlichen Tunnelportals 

sind PM10-Konzentrationswerte bis 20 µg/m³ abgeleitet. 

An der gewerblichen Bebauung im Untersuchungsgebiet (Abb. A4.9) sind an den auf 

Nordseite der A 99 nächstgelegenen Gebäuden PM10-Konzentrationswerte vereinzelt bis 

20 µg/m³ berechnet. An den übrigen Gewerbegebäuden weisen die ermittelten PM10-

Immissionen Jahresmittelwerte zwischen 16 µg/m³ und 18 µg/m³ auf. 

Im Planfall sind aufgrund der Verkehrszunahmen etwas höhere verkehrsbedingte PM10-

Beiträge entlang den betrachteten Straßen im Untersuchungsgebiet abgeleitet. Die dabei 

berechneten PM10-Gesamtbelastungen sind für den westlichen Teil des Untersuchungsge-

biets in Abb. A4.11 und für den östlichen Teil in Abb. A4.12 aufgezeigt. Gegenüber dem 

Prognosenullfall sind die flächenhaft erhöhten PM10-Gesamtbelastungen entlang den 

Straßen im Untersuchungsgebiet etwas stärker ausgeprägt. Dabei sind im westlichen Teil 

des Untersuchungsgebiets PM10-Immissionen über 18 µg/m³ weiterhin bis in einen beidsei-

tigen Abstand von ca. 80 m zur A 99 ermittelt sowie im Bereich der Portale des Tunnel 

Allachs in zum Prognosenullfall vergleichbaren Abständen ermittelt. Am Fahrbahnrand der 

A 99 sind die PM10-Immissionen weiterhin überwiegend bis 26 µg/m³ ermittelt, die in den 

Portalbereichen wie im Prognosenullfall höhere Konzentrationswerte vereinzelt über 
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40 µg/m³ aufweisen. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets sind weiterhin bis in einen 

Abstand von ca. 60 m südöstlich und ca. 40 m nordwestlich der Autobahn PM10-

Konzentrationen über 18 µg/m³ ermittelt, die am Fahrbahnrand weiterhin Jahresmittelwerte 

über 20 µg/m³ und überwiegend bis 24 µg/m³ aufweisen. Im Bereich der Straßen des 

untergeordneten Straßennetzes sind nur geringe Änderungen der PM10-Gesamtbelastungen 

prognostiziert. 

An der Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sind im Planfall PM10-Immissionen 

prognostiziert, die sich nur geringfügig vom Prognosenullfall unterscheiden. Im Bereich des 

westlichen Portals des Tunnels Allach sind an der nördlich der A 99 nächstgelegenen 

Wohnbebauung weiterhin vereinzelt Jahresmittelwerte über 18 µg/m³ und bis 22 µg/m³ 

ermittelt. An den übrigen Wohngebäuden im Untersuchungsgebiet sind vergleichbar zum 

Prognosenullfall PM10-Gesamtbelastungen zwischen 16 µg/m³ und 18 µg/m³ prognostiziert. 

Damit werden auch im Planfall die Beurteilungswerte für PM10-Feinstaub sehr deutlich nicht 

erreicht und nicht überschritten. 

An den südlich der A 99 gelegenen Gartennutzungen im Bereich des westlichen Tunnelpor-

tals sowie an den Gewerbenutzungen im Untersuchungsgebiet sind ebenfalls zum Progno-

senullfall vergleichbare PM10-Immissionen zwischen 16 µg/m³ und 20 µg/m³ ermittelt. 

6.1.3 Feinstaubimmissionen (PM2.5)  

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen (PM2.5) werden zwei Beurteilungswerte 

festgelegt. Diese sind der Grenzwert (Jahresmittelwert), der ab dem Jahr 2015 einzuhalten 

ist und der Richtgrenzwert (Jahresmittelwert), der ab dem Jahr 2020 einzuhalten ist. Im 

Folgenden werden die berechneten PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt und mit Blick auf die 

beiden Werte von 25 µg/m³ und 20 µg/m³ diskutiert.  

Die für den Prognosenullfall ermittelten PM2.5-Immissionen im Jahresmittel sind für den 

westlichen Teil des Untersuchungsgebietes in Abb. A4.13 sowie für den östlichen Teil in 

Abb. A4.14 dargestellt. Die für den Planfall ermittelten PM2.5-Immissionen sind entspre-

chend in Abb. A4.15 und Abb. A4.16 dargestellt. In beiden Untersuchungsfällen sind im 

Nahbereich A 99 erhöhte PM2.5-Belastungen über 14 µg/m³ ermittelt, die im westlichen Teil 

des Untersuchungsgebiets am Fahrbahnrand Jahresmittelwerte überwiegend bis 18 µg/m³ 

aufweisen. Im Bereich der Tunnelportale führen die PM2.5-Freisetzungen am Fahrbahnrand 

zu PM2.5-Immissionen vereinzelt über 25 µg/m³. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets 

sind die PM2.5-Immissionen am Fahrbahnrand der Autobahn überwiegend bis 16 µg/m³ 
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prognostiziert. Entlang den untergeordneten Straßen im Untersuchungsgebiet sind geringere 

verkehrsbedingte PM2.5-Beiträge abgeleitet, die zu Jahresmittelwerten bis 16 µg/m³ führen. 

A 99 erhöhte PM2.5-Belastungen über 14 µg/m³ ermittelt, die im westlichen Teil des 

Untersuchungsgebiets am Fahrbahnrand Jahresmittelwerte überwiegend bis 18 µg/m³ 

aufweisen. Im Bereich der Tunnelportale führen die PM2.5-Freisetzungen am Fahrbahnrand 

zu PM2.5-Immissionen vereinzelt über 25 µg/m³. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets 

sind die PM2.5-Immissionen am Fahrbahnrand der Autobahn überwiegend bis 16 µg/m³ 

prognostiziert. Entlang den untergeordneten Straßen im Untersuchungsgebiet sind geringere 

verkehrsbedingte PM2.5-Beiträge abgeleitet, die zu Jahresmittelwerten bis 16 µg/m³ führen. 

An der Bebauung im Untersuchungsgebiet sind sowohl im Prognosenullfall als auch im 

Planfall nur vereinzelt PM2.5-Gesamtbelastungen bis 16 µg/m³ ermittelt, so an der nördlich 

der A 99 nächstgelegenen Wohnbebauung im Bereich des westlichen Portals des Tunnels 

Allach. Überwiegend sind an den zu den betrachteten Straßen nächstgelegenen Wohnge-

bäuden geringere PM2.5-Jahresmittelwerte bis 14 µg/m³ ermittelt. Für Wohngebäude, die 

nicht direkt an die betrachteten Straßen angrenzen, sind die ermittelten PM2.5-Immissionen 

mit Jahresmittelwerte bis 13 µg/m³ nur geringfügig von der Hintergrundbelastung unterschei-

den. Vergleichbare PM2.5-Konzentrationswerte sind in beiden Untersuchungsfällen für die 

im Untersuchsuchungsgebiet gelegenen Garten- und Gewerbenutzungen abgeleitet. 

Damit werden an der beurteilungsrelevanten Bebauung im Untersuchungsgebiet sowohl der 

Grenzwert als auch der Richtgrenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ bzw. 

20 µg/m³ deutlich nicht erreicht und nicht überschritten.  

6.2 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der Vegetation 

In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge im Bezugsjahr 2035 (Kap. 5) 

auf den berücksichtigten Straßen ein. Diese Emissionen verursachen die verkehrsbedingte 

Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. 

Für die Betrachtungen zum Schutz der Vegetation wird entsprechend den Empfehlungen des 

Stickstoffleitfadens H PSE (FGSV, 2019) bzw. des BASt-Forschungsberichtes „Untersu-

chung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche 

Biotope“ (BASt, 2013) und im Hinblick auf die Wirkung langfristiger Stickstoffeinträge das 

Bezugsjahr 2035 angesetzt. 
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6.2.1 Stickstoffoxidimmissionen 

Als fachlicher Maßstab für die Beurteilung wird in der 39. BImSchV für NOx ein kritischer 

Wert zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel angeführt. Der kritische Wert 

zum Schutz des Ökosystems bezieht sich auf die Gesamtbelastung. Die Anwendung dieses 

kritischen Wertes zum Schutz der Vegetation ist nach der 39. BImSchV für Bereiche 

vorbehalten, die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten 

Gebieten, Industrieanlagen oder Bundesautobahnen oder Hauptstraßen mit einem täglichen 

Verkehrsaufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt sind. Im Folgenden wird für 

NOx die Gesamtbelastung diskutiert, welche sich aus der Überlagerung der großräumig 

vorhandenen Hintergrundbelastung (Kap. 4) und der verkehrsbedingten Zusatzbelastung 

innerhalb des Untersuchungsgebietes zusammensetzt. 

Die Abb. A4.17 und Abb. A4.18 zeigen die für den Prognosenullfall berechneten Jahresmit-

telwerte der NOx-Gesamtbelastung der bodennahen Luftkonzentrationen (Gesamtbelastung 

aus Hintergrundbelastung und verkehrsbedingter Zusatzbelastung) innerhalb der FFH-

Gebiete bzw. geschützten Vegetationsbereiche und deren Umgebung. Die im Untersu-

chungsgebiet gelegenen geschützten Vegetationsbereiche sind in den Darstellungen mit 

Grüntönen umrandet. Im Prognosenullfall führen die verkehrsbedingten Beiträge der A 99 zu 

flächenhaft erhöhten NOx-Immissionen entlang der Autobahn, die am Fahrbahnrand über 

70 µg/m³ im Jahresmittel berechnet sind und sich im Bereich der Tunnelportale intensivieren. 

Mit zunehmendem Abstand zur A 99 sind geringere NOx-Immissionen ermittelt, die im 

westlichen Teil des Untersuchungsgebiets bis zu einem Abstand von ca. 480 m südlich und 

ca. 320 m nördlich der Autobahn Jahresmittelwerte über 45 µg/m³ aufweisen. Im östlichen 

Teil des Untersuchungsgebiets sind vergleichbare NOx-Konzentrationen bis in einen Abstand 

von ca. 310 m südöstlich und ca. 210 m nordwestlich der A 99 berechnet. Entlang der B 304 

sind bis in einen beidseitigen Abstand von ca. 90 m NOx-Gesamtbelastungen über 45 µg/m³ 

und bis 70 µg/m³ abgeleitet. Für die Staatsstraßen im Untersuchungsgebiet sind geringere 

NOx-Beiträge zu Gesamtbelastung abgeleitet. 

Im Bereich geschützten Vegetationsflächen der im Untersuchungsgebiet gelegenen FFH-

Gebiete wird der kritische NOx-Wert zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmit-

tel, der hier aufgrund der Nähe zur Autobahn und den Siedlungsgebieten nicht direkt 

anwendbar ist, bereits durch die angesetzte NOx-Hintergrundbelastung erreicht und damit 

um mindestens 30 % überschritten. Im Bereich von Flächen des FFH-Gebietes „Allacher 

Forst und Angerlohe“ (Abb. A4.17) wird mit NOx-Jahresmittelwerten über 60 µg/m³ bis in 
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einen Abstand von ca. 130 m zur A 99 der kritische NOx-Wert um mehr als das Doppelte 

überschritten, so auch für Flächen des LRT 9170. Für diese Flächen sind im Bereich des 

östlichen Portals vereinzelt NOx-Immissionen über 100 µg/m³ abgeleitet. An den zur B 304 

nächstgelegenen Bereichen des FFH-Gebiets Allacher Forst und Angerlohe“ sind NOx-

Immissionen vereinzelt bis 60 µg/m³ berechnet. Für das FFH-Gebiet „Gräben und Nieder-

moorreste im Dachauer Moos“ im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.18) 

sind für südöstlich der A 99 gelegene Bereiche bis in einen Abstand von ca. 40 m über 

60 µg/m³ berechnet, für das FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von Mün-

chen“ sind mit Jahresmittelwerten bis 55 µg/m³ auch an den zur Autobahn nächstgelegenen 

Flächen keine NOx-Immissionen über 60 µg/m³ ermittelt. 

Die für den Planfall ermittelten Jahresmittelwerte der NOx-Gesamtbelastung sind für den 

westlichen Teil des Untersuchungsgebietes in Abb. A4.19 und für den östlichen Teil in 

Abb. A4.20 dargestellt. Mit der Reduzierung der Stauhäufigkeit durch die temporäre 

Seitenstreifenfreigabe ist eine Verringerung der verkehrsbedingten Beiträge zu NOx-

Gesamtbelastung verbunden. Dies führt zu einer deutlichen Abnahme der flächenhaft 

erhöhten NOx-Immissionen entlang der A 99. Dabei sind im westlichen Teil des Untersu-

chungsgebiets am Fahrbahnrand der Autobahn weiterhin Jahresmittelwerte über 70 µg/m³ 

ermittelt, die im Bereich der Tunnelportale am stärksten ausgeprägt sind. Dabei sind bis in 

einem Abstand von ca. 310 m südlich und ca. 220 m nördlich der A 99 NOx-

Gesamtbelastungen über 45 µg/m³ berechnet. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes 

sind im Planfall NOx-Immissionen über 45 µg/m³ bis in einem Abstand von ca. 250 m 

südöstlich und ca. 150 m nordwestlich der Autobahn prognostiziert, dabei sind am Fahrbahn-

rand der A 99 zum Teil Konzentrationswerte berechnet, die 70 µg/m³ im Jahresmittel nicht 

überschreiten. Entlang der B 304 sind im Planfall bis in einen beidseitigen Abstand von ca. 

70 m NOx-Gesamtbelastungen über 45 µg/m³ und bis 70 µg/m³ abgeleitet. 

Im Planfall sind für Flächen des FFH-Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ (Abb. A4.19) 

bis in einen Abstand von ca. 90 m zur A 99 NOx-Immissionen über 60 µg/m³ ermittelt, damit 

wird der kritische NOx-Wert um mehr als das Doppelte überschritten. Dabei sind für die zum 

östlichen Portal des Tunnels Allach nächstgelegenen Flächen überwiegend NOx-

Jahresmittelwerte unterhalb von 100 µg/m³ berechnet. An den zur B 304 nächstgelegenen 

Bereichen sind NOx-Immissionen überwiegend bis 55 µg/m³ prognostiziert. Für Flächen des 

FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ sind NOx-Immissionen über 

60 µg/m³ im Planfall nur vereinzelt und nur in den zur A 99 direkt angrenzenden Flächen 

prognostiziert. Für das FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ 
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sind an den zur A 99 nächstgelegenen Vegetationsflächen nur vereinzelt NOx-Immissionen 

über 50 µg/m³ und bis 55 µg/m³ berechnet. 

6.2.2 Stickstoffdeposition 

Als fachlichen Maßstab gibt es die sog. „Critical Loads“ (kritische Eintragsraten), die wissen-

schaftlich begründete Zielwerte zum Schutz von Vegetationseinheiten durch erhöhte 

Stickstoffdepositionen darstellen. Im Untersuchungsgebiet werden, resultierend aus ver-

kehrsbedingten NOx- und NH3-Einträgen, die verkehrsbedingten Zusatzbelastungen an 

Stickstoffeintrag (N-Deposition) mit einer horizontalen Auflösung von 10 m x 10 m berechnet 

und innerhalb der untersuchten FFH-Bereichen unter Berücksichtigung der Landnutzung 

ausgewertet und grafisch dargestellt. Die ökologische Beurteilung der Ergebnisse ist nicht 

Bestandteil dieses Gutachtens. 

In Abhängigkeit von der Landnutzung ergeben sich unterschiedliche Depositionsgeschwin-

digkeiten (s. Kap. 3), die in unterschiedlichen Stickstoffdepositionen resultieren. Für bewal-

dete Bereiche wurden für NH3 höhere Depositionsgeschwindigkeiten angesetzt als für die 

Bereiche mit Wiesen und Weiden. In den Ergebnisabbildungen ist dies teilweise durch 

Farbwechsel innerhalb der FFH-Gebiete entsprechend der zugrundeliegenden Nutzung bei 

gleichem Abstand zur Straße zu erkennen. Für FFH-Bereiche ohne vegetationsbestandene 

Flächen werden rechnerisch keine Stickstoffentnahmen berücksichtigt. 

Für die jeweiligen Untersuchungsfälle werden die berechneten verkehrsbedingten Zusatzbe-

lastungen an Stickstoffeintrag (N-Deposition) in Böden sowie die Differenzen des Planfalls 

gegenüber dem Prognosenullfall, das sind die vorhabinduzierten Änderungen, innerhalb der 

FFH-Gebiete grafisch dargestellt. Im Anhang A4 sind die unter Berücksichtigung der 

Stickstoff-Hintergrundbelastung abgeleiteten Gesamtdepositionsraten für die betrachteten 

Untersuchungsfälle erläuternd dargestellt. 

Die Farblegende zur Darstellung des verkehrsbedingten zusätzlichen Stickstoffeintrags wird 

mit einer Unterteilung in Schritten von 0.5 kg N/(ha*a) gewählt und wird um die geringste 

Stufe von 0.3 kg N/(ha*a) entsprechend der Konvention des BASt-Berichtes (2013) ergänzt. 

Die geringen berechneten Stickstoffeinträge entsprechen in den vorliegenden Berechnungen 

einer verkehrsbedingten NOx-Zusatzbelastung (Jahresmittel) von weniger als 1 µg/m³. Solch 

geringe Konzentrationen sind im Zusammenhang mit Messdaten kaum von Schwankungen 

der Hintergrundbelastung zu unterscheiden. Damit ist bei dieser geringen Konzentration ein 

Vergleich von berechneten Immissionen mit Messdaten mit Unsicherheiten verbunden (vergl. 
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Tab. 4.1). Für geringere Konzentrationen bzw. Stickstoffeinträge sind noch weniger belastba-

re Aussagen gegeben. Die berechneten Stickstoffeinträge werden in kg/(ha*a) mit einer 

Nachkommastelle ausgegeben; gerundet entsprechend DIN 1333 (1992). 

Die Abb. A4.21 und Abb. A4.22 zeigen die berechneten verkehrsbedingten Zusatzbelastun-

gen an Stickstoffeintrag (N-Depositionen) resultierend aus den straßenverkehrsbedingten 

NOx- und Ammoniakeinträgen für den westlichen und für den östlichen Teil des Untersu-

chungsgebiets im Prognosenullfall. Die geschützten Vegetationsflächen sind in den Darstel-

lungen grün umrandet. Im FFH-Gebiet „Allacher Forst und Angerlohe“ im westlichen Teil des 

Untersuchungsgebiets (Abb. A4.21) sind für die zur A 99 nächstgelegenen Flächen im 

Bereich des östlichen Portals des Tunnels Allach bis in einen Abstand von ca. 120 m und 

sonst von ca. 80 m zur Autobahn flächenhaft hohe N-Depositionen über 5.0 kg/(ha*a) 

ermittelt, dabei sind an den zur A 99 nächstgelegenen Flächen vereinzelt Eintragsraten bis 

30.0 kg/(ha*a) abgeleitet. Stickstoffdepositionen über 2.5 kg/(ha*a) sind für nördliche FFH-

Bereiche bis in einen Abstand von ca. 200 m zur A 99 ermittelt. Für östliche Bereiche des 

FFH-Gebiets sind Stickstoffeinträge über 2.5 kg/(ha*a) nur an den zur B 304 nächstgelege-

nen Flächen berechnet, dabei sind vereinzelt Eintragsraten über 5.0 kg/(ha*a) und bis 

7.1 kg/(ha*a) abgeleitet. Für die übrigen Bereiche des FFH-Gebietes sind geringere N-

Depositionen ermittelt, die aber im Prognosenullfall keine Eintragsraten von 0.3 kg/(ha*a) 

oder geringer aufweisen. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.22) sind im 

Bereich des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ für südlich der 

A 99 gelegene Flächen Stickstoffdepositionen über 1.0 kg/(ha*a) berechnet, an den zur 

Autobahn nächstgelegenen Bereichen sind Eintragsraten über 2.5 kg/(ha*a) und vereinzelt 

bis 16.0 kg/(ha*a) ermittelt. Auf der Nordseite der A 99 weisen Vegetationsflächen bis in 

einer Entfernung von ca. 240 m Stickstoffeinträge über 2.5 kg/(ha*a) und bis 4.0 kg/(ha*a) 

auf. Ab einer Entfernung von ca. 960 m sind für Flächen des FFH-Gebietes „Gräben und 

Niedermoorreste im Dachauer Moos“ keine Stickstoffeinträge über 0.3 kg/(ha*a) abgeleitet. 

Für das FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ nordöstlich des 

AD M-Feldmoching sind für Flächen die weniger als 80 m von den Fahrwegen entfernt liegen 

Stickstoffdepositionen über 2.5 kg/(ha*a) und vereinzelt bis 6.7 kg/(ha*a) ermittelt. 

Die für den Planfall unter Berücksichtigung der temporären Seitenstreifenfreigabe ermittelten 

Zusatzbelastungen an Stickstoffeintrag sind für den westlichen Teil des Untersuchungsge-

bietes in Abb. A4.23 sowie für den östlichen Teil in Abb. A4.24 dargestellt. Mit den reduzier-

ten Schadstofffreisetzungen aufgrund der verringerten Stauhäufigkeit sind flächenhaft 

erhöhte N-Depositionen über 5.0 kg/(ha*a) im FFH-Gebiet „Allacher Forst und Angerlohe“ 
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(Abb. A4.23) für FFH-Bereiche nur noch bis in einen Abstand von ca. 50 m zur A 99 und in 

der Umgebung des östlichen Tunnelportals bis in einen Abstand von ca. 100 m ermittelt. 

Dabei treten an den zur Autobahn nächstgelegenen Flächen vereinzelt Eintragsraten bis 

25.1 kg/(ha*a) auf. Stickstoffeinträge über 2.5 kg/(ha*a) sind im Planfall für Flächen bis in 

einen Abstand von ca. 160 m berechnet. Im östlichen Bereich des FFH-Gebiets sind für zur 

B 304 nahegelegene Flächen etwas geringe Stickstoffeinträge gegenüber dem Prognose-

nullfall ermittelt, die in den zur Straße nächstgelegenen Bereichen weiterhin Eintragsraten 

über 2.5 kg/(ha*a) und vereinzelt bis 6.7 kg/(ha*a) aufweisen. Die für die übrigen Flächen 

des FFH-Gebietes „Allacher Forst und Angerlohe“ geringer ermittelten N-Depositionen sind 

ähnlich wie im Prognosenullfall im gesamten Bereich über 0.3 kg/(ha*a) berechnet. Im 

östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.24) sind für die südlich der Autobahn 

gelegenen Flächen des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ an 

Bereichen, die nahe an die A 99 heranreichen, Stickstoffeinträge weiterhin vereinzelt über 

5.0 kg/(ha*a) ermittelt, dabei führt das Heranrücken der äußeren Fahrspur durch die 

temporäre Seitenstreifenfreigabe vereinzelt zu Eintragsraten bis 20.5 kg/(ha*a). N-

Depositionen über 2.5 kg/(ha*a) sind bis in einen Abstand von ca. 160 m zur A 99 abgeleitet. 

Für weiter entfernt liegende Fläche sind zum Teil gegenüber dem Prognosenullfall geringere 

Eintragsraten vereinzelt zwischen 0.5 kg/(ha*a) und 1.0 kg/(ha*a) berechnet. Für auf der 

Nordseite der A 99 gelegene Bereiche des FFH-Gebiets sind in unmittelbarer Nähe zur 

Autobahn Stickstoffdeposition weiterhin vereinzelt zwischen 4.0 kg/(ha*a) und 5.0 kg/(ha*a) 

berechnet. Im Bereich des FFH-Gebiets „Heideflächen und Lohwälder nördlich von Mün-

chen“ nordöstlich des AD M-Feldmoching sind im Planfall N-Depostionen über 2.5 kg/(ha*a) 

und bis 6.7 kg/(ha*a) für Flächen bis in einen Abstand von ca. 60 m abgeleitet. 

Die vorhabeninduzierten Änderungen sind in den Abb. A4.25 und Abb. A4.26 als Differenz 

der verkehrsbedingten Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition des Planfalls gegenüber dem 

Prognosenullfall dargestellt. Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.25) führt 

das nähere Heranrücken der äußeren Fahrbahn durch das Befahren des Seitenstreifens nur 

vereinzelt und nur in den nördlichsten unmittelbar an die A 99 heranreichenden Flächen des 

FFH-Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ zu einer planungsbedingten Zunahme des 

verkehrsbedingten Stickstoffeinträge um mehr als 0.3 kg/(ha*a) und vereinzelt bis 

1.6 kg/(ha*a). Für im FFH-Gebiet gelegene Bereiche des Lebensraumtyps 9170, die unter 

Berücksichtigung der modelltechnischen Umsetzung des Untersuchungsgebiets in ein 10 m 

x 10 m Rechengitter insgesamt eine Fläche von 102.68 ha umfassen, sind an den zu A 99 

unmittelbar angrenzenden Rechenflächen vereinzelt Zunahmen bis 0.8 kg/(ha*a) ermittelt; 
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für die LRT 6210/6410/6510 sind keine Zunahmen dargestellt. Dabei ist für den Lebensraum-

typ 9170 festzuhalten, dass knapp 0.3 % der modelltechnisch für ein 10 m x 10 m Rechengit-

ter dargestellten LRT-Flächen planungsbedingte Zunahmen der Stickstoffdepositionen um 

mehr als 0.3 kg/(ha*a) aufweisen. Damit sind deutlich weniger als 3 % der betrachteten 

Gesamtfläche von dieser Zunahme betroffen. Überwiegend führt die Reduktion der Stauhäu-

figkeit durch die temporäre Seitenstreifenfreigabe und die damit verbundene Verringerung 

der verkehrsbedingten Schadstofffreisetzungen zu einer Abnahme der verkehrsbedingten 

Stickstoffeinträge in den zur A 99 nahegelegenen Bereiche des FFH-Gebiets. Dabei sind für 

Flächen, die bis ca. 200 m von der Autobahn entfernt liegen, Abnahmen des verkehrsbeding-

ten Stickstoffeintrages zwischen 0.5 kg/(ha*a) und 1.5 kg/(ha*a) abgeleitet, in der Umgebung 

des östlichen Portals des Tunnels Allach im Bereich der nächstgelegenen FFH-Flächen sind 

zum Teil auch Abnahmen der Eintragsraten um mehr als 2.0 kg/(ha*a) abgeleitet. Ab einer 

Entfernung von ca. 400 m zur A 99 sind im Bereich des FFH-Gebiets „Allacher Forst und 

Angerlohe“ die abgeleiteten planungsbedingten Änderungen an Stickstoffeintrag überwie-

gend geringer als 0.3 kg/(ha*a). Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.26) 

sind nur im Bereich des FFH-Gebiets „„Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ 

und nur für auf der Südseite der Autobahn unmittelbar angrenzenden Flächen vereinzelt 

Zunahmen der N-Depositionsraten über 0.3 kg/(ha*a) und bis 4.5 kg/(ha*a) ermittelt, die 

durch das Heranrücken der äußeren Fahrwege in Folge der Seitenstreifenfreigabe bedingt 

sind. Überwiegend sind für die ausgewiesenen Schutzflächen in diesem Teil des Untersu-

chungsgebiets die planungsbedingten Änderungen der Stickstoffeinträge geringer als 

0.3 kg/(ha*a) abgeleitet. 
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A N H A N G A1 

BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN KFZ-

STRASSEN 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  54 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche 

die menschliche Gesundheit gefährden können, z.B. Stickoxide (NOx als Summe von NO 

und NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel, etc. Im vorliegenden 

Gutachten werden Konzentrationen bzw. Immissionen von Luftschadstoffen ermittelt. Deren 

Angabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche Schadstoffe die 

wichtigsten sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung im Einflussbe-

reich einer Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifi-

schen Beurteilungswerten, z.B. Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rückschlüsse auf die 

Luftqualität zu. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten 

werden dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden 

Grenzwerte sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeich-

net. Bezüglich verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von 

Bedeutung, gelegentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol und Kohlenmonoxid 

betrachtet. Ruß wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und 

dem damit erfolgten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen 

Beurteilungswert mehr gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. 

Die Grenzwerte der 39. BImSchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in 

jährlichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter 

Fristen überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalteplä-

nen zu bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, sofern 

sie aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Berück-

sichtigung finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren 

Immissionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. 

In der 39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 

Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalender-
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jahr gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum 

zu erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die 

verkehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark 

befahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und 

werden deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt 

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ ab 2015 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte (verkehrsre-
levante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 

mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. In der 39. BImSchV wurden u.a. die 

Inhalte der 22. BImSchV und 33. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden BIm-

SchV aufgehoben wurden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines 

Immissionsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynami-

schen Durchmesser von 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist. Für davor 

liegende Jahre werden Toleranzmargen genannt, die hier im Kap. A1.2 beschrieben werden. 
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A1.2 Beurteilungswerte zum Schutz der Vegetation 

Als fachlicher Maßstab für die Beurteilung wird in der 39. BImSchV für NOx ein Grenzwert 

zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel genannt. Die Anwendung dieses 

Grenzwertes zum Schutz der Vegetation ist nach der 39. BImSchV für Bereiche vorbehalten, 

die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten Gebieten, 

Industrieanlagen oder Bundesautobahnen oder Hauptstraßen mit einem täglichen Verkehrs-

aufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt sind. Daneben gibt es die sog. 

„Critical Loads“ (kritische Eintragsraten), die wissenschaftlich begründete Zielwerte für 

Stickstoffdepositionen zum Schutz von Vegetationseinheiten darstellen. 

A1.3 Vorsorgewerte 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht 

ausreichend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich 

zu den Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte bzw. Zielwerte zur langfristigen Verbesse-

rung der Luftqualität.  

Die 39. BImSchV weist als Zielwert einen PM2.5-Jahresmittelwert von 25 µg/m³ aus, der 

bereits heute eingehalten werden sollte und ab dem Jahr 2015 ein Grenzwert wird.  

Für den Immissionsgrenzwert für PM2.5 von 25 µg/m³ ab dem Jahr 2015 wurde eine 

Toleranzmarge von 5 µg/m³ erlassen, die sich ab dem 1. Januar 2009 in jährlichen Stufen 

um ein Siebentel (ca. 0.7 µg/m³) vermindert. Diese Toleranzmarge darf überschritten 

werden, ohne die Erstellung von Luftreinhalteplänen zu bedingen. Der jeweilige jährliche 

Wert wird hier als Übergangsbeurteilungswert bezeichnet. 

In der 39. BImSchV wird ergänzend zur Einhaltung des Grenzwertes als nationales Ziel 

gefordert, ab dem Jahr 2015 den Indikator für die durchschnittliche PM2.5-Exposition von 

20 µg/m³ im Jahresmittel einzuhalten. Die durchschnittliche PM2.5-Exposition für das 

Referenzjahr 2010 ist vom UBA festzustellen und basiert auf dem gleitenden Jahresmittel-

wert der Messstationen im städtischen und regionalen Hintergrund für die Jahre 2008 bis 

2010. Ab dem Jahr 2020 soll als Zielwert eine reduzierte durchschnittliche PM2.5-Exposition 

eingehalten werden. Das Reduktionsziel beträgt in Abhängigkeit vom Ausgangswert im 

Referenzjahr 2010 bis zu 20 %, mindestens jedoch soll das Ziel von 18 µg/m³ im Jahr 2020 

erreicht werden. 
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A1.4 Europäische Richtlinien zur Bewertung von Luftschadstoffen 

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union am 11. Juni 2008 in Kraft getreten. Mit der 39. BImSchV hat die 

Bundesregierung die EU-Richtlinie weitgehend in nationales Recht umsetzt.  

Im Unterschied zur 39. BImSchV soll nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie ab dem Jahr 2020 

ein PM2.5-Richtgrenzwert von 20 µg/m3 im Jahresmittel (Stufe 2 im Anhang XIV) zum 

Grenzwert werden. Im Jahr 2013 sollte dieser Richtgrenzwert von der EU-Kommission 

anhand zusätzlicher Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die 

technische Durchführbarkeit und die Erfahrungen mit dem Zielwert in den Mitgliedstaaten 

überprüft werden. 
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A N H A N G A2 

BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONS- 

ERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 
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A2  BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONS- 

ERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 

A2.1 PROKAS / LASAT - Berechnungsverfahren zur Bestimmung verkehrser-

zeugter Schadstoffbelastungen 

Für die Berechnung der Emissionen wird das Berechnungsverfahren PROKAS verwendet, 

welches das umgebende Straßennetz bis in eine Entfernung von mehreren Kilometern vom 

Untersuchungspunkt berücksichtigt. Schadstoffbelastungen durch Ferntransport und andere 

Quellen (z.B. Industrie) werden durch PROKAS in der Hintergrundbelastung berücksichtigt.  

Für die Rechnung wird das gesamte Straßennetz in kurze Linienquellen zerlegt. Mit diesem 

Aufteilen in Einzelquellen kann auch der Fall berücksichtigt werden, dass sich die Emissio-

nen im Verlauf einer Straße ändern, zum Beispiel bei Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

einem Teil einer Straße. Dann emittieren die Quellen, die dieses Straßenstück repräsentie-

ren, mit einer anderen Quellstärke als die Quellen auf dem Straßenstück ohne Geschwindig-

keitsbegrenzung. Für eine Bestimmung von Perzentilwerten ist es wichtig, die mit der 

Tageszeit veränderliche Verkehrsstärke zu berücksichtigen.  

Strömungs- und Ausbreitungsmodellierung 

Die Ausbreitung wird mit dem Lagrange'schen Partikelmodell LASAT (Janicke, 2006) 

simuliert. Das Ausbreitungsmodell LASAT (Beschreibung unten) berechnet die Ausbreitung 

von Spurenstoffen in der unteren Atmosphäre im mikro- und mesoskaligen Bereich. Es 

basiert auf einem Lagrange-Modell (Teilchensimulation), bei dem die Dispersion der 

Stoffteilchen in der Atmosphäre durch einen Zufallsprozess auf dem Computer simuliert wird. 

Für komplexes Gelände ist im meteorologischen Präprozessor ein diagnostisches Windfeld-

modell integriert. Dreidimensionale Wind- und Turbulenzfelder, in denen z.B. der Einfluss 

von Gebäuden oder Unebenheiten des Geländes berücksichtigt sind, können auch explizit 

vorgegeben werden. Für eine Umsetzung der Kaltluftsimulationen mit KALM in Eingabe-Files 

von LASAT stehen separate Programme (Schnittstellen) zur Verfügung. Es können beliebig 

viele Emissionsquellen als Punkt-, Linien-, Flächen-, Raster- oder Volumenquellen definiert 

werden. Die meteorologischen Parameter der Ausbreitungsrechnung können als Zeitreihe 

vorgegeben werden. Es wird die über fortlaufende Zeitintervalle gemittelte dreidimensionale 

Konzentrationsverteilung der emittierten Spurenstoffe und die Massenstromdichte ihrer 

Deposition am Erdboden berechnet. Liegen die meteorologischen Daten als Zeitreihe über 

ein Jahr oder als Jahresstatistik vor, können auch Jahresmittelwert und Perzentile berechnet 
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werden. Im Nahbereich von Quellen kann die Ausbreitungsrechnung mit erhöhter räumlicher 

Auflösung durchgeführt werden. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Auch der Einfluss von Lärmschutzmaßnahmen endlicher Länge kann entsprechend der Ar-

beiten von Romberg et al. (1986) für die Bundesanstalt für Straßenwesen berücksichtigt wer-

den. Die Wirkung der Lärmschutzwand wird als Anfangsverdünnung interpretiert, indem der 

Quellboxhöhe ein Wert zo als additiver Term zugeschlagen wird. Das Ausbreitungsmodell 

ist in der Lage, für jede der Linienquellen einen eigenen Wert für zo zu berücksichtigen. 

Meteorologie 

Bezüglich der Meteorologie wird mit 36 verschiedenen Windrichtungsklassen, 9 verschiede-

nen Windgeschwindigkeitsklassen und 6 verschiedenen Ausbreitungsklassen gerechnet. Die 

Ausbreitungsklassen berücksichtigen, dass die Verdünnung der Abgase für eine gegebene 

Windrichtung und Windgeschwindigkeit auch noch von der Stabilität der Atmosphäre 

abhängt. So ist z.B. die Verdünnung bei "Inversionswetterlagen" schlechter als bei sonnigen 

"Normalwetterlagen". Insgesamt werden also 36  9  6 = 1 944 Wetterlagen mit den 

jeweiligen Häufigkeiten berücksichtigt. 

Als Rechenergebnis erhält man somit für jeden betrachteten Punkt unterschiedliche Kon-

zentrationswerte mit der zugehörigen Häufigkeit, also der Angabe darüber, wie häufig die 

jeweiligen Konzentrationen pro Jahr auftreten. Aus diesen Ergebnissen wird dann eine 

Häufigkeitsverteilung hergestellt und es wird derjenige Wert bestimmt, der z.B. in 98 % der 

Zeit unterschritten wird. Dies ist der gesuchte 98-Perzentilwert der Zusatzbelastung. 

Ermittlung der Gesamtbelastung 

Die Ermittlung der Immissionskenngrößen für die Gesamtbelastung aus den Kenngrößen für 

die Hintergrundbelastung und die Zusatzbelastung erfolgt nach dem in der TA Luft 86 in 

Anhang D angegebenen Verfahren. 

Die Parametrisierung der Umwandlung des von Kraftfahrzeugen hauptsächlich emittierten 

NO in NO2 erfolgt nach Romberg et al. (1996), modifiziert für hohe Belastungen nach Bächlin 

und Bösinger (2007). 
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A2.2 Beschreibung des Modells LASAT (Auszug aus dem Handbuch) 

LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) ist ein Modell zur Berechnung der 

Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, das in einem Computerprogramm 

realisiert ist. LASAT ist ein Episodenmodell, d.h. es berechnet den zeitlichen Verlauf der 

Stoffkonzentration in einem vorgegebenen Rechengebiet. 

Bei der Ausbreitungsrechnung wird für eine Gruppe repräsentativer Stoffteilchen der 

Transport und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess auf dem Computer 

simuliert (Lagrange-Simulation). 

LASAT ist konform mit der VDI-Richtlinie „Partikelmodelle“ (VDI 3945 Blatt 3, 2000) und ist 

Grundlage des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 der neuen TA Luft (2002), das vom 

Ingenieurbüro Janicke im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellt wurde. 

Das Ausbreitungsmodell LASAT berechnet die Ausbreitung passiver Spurenstoffe in der 

unteren Atmosphäre (bis ca. 2 000 m Höhe) im lokalen und regionalen Bereich (bis ca. 

150 km Entfernung). Es basiert auf einem Lagrange-Modell (Teilchensimulation), bei dem die 

Dispersion der Stoffteilchen in der Atmosphäre durch einen Zufallsprozess auf dem Compu-

ter simuliert wird. Dies ist — seit der Version 2.00 — ein Markov-Prozess für die Orts- und 

Geschwindigkeitskomponenten eines Simulationsteilchens, der Zeitschritte bis zum Doppel-

ten der Lagrange-Korrelationszeit zulässt. 

Es werden folgende physikalische Vorgänge zeitabhängig simuliert: 

• Transport durch den mittleren Wind, 

• Dispersion in der Atmosphäre, 

• Sedimentation schwerer Aerosole, 

• Deposition am Erdboden (trockene Deposition), 

• Auswaschen der Spurenstoffe durch Regen und nasse Deposition, 

• Chemische Umwandlungen erster Ordnung, 

• Gamma-Submersion (Wolkenstrahlung) bei radioaktiven Stoffen.  

Eine Abgasfahnenüberhöhung wird parametrisch erfasst. Das Gelände kann eben oder 

gegliedert sein und Gebäude enthalten, deren Umströmung berücksichtigt wird. In ebenem 

Gelände werden die zeitabhängigen meteorologischen Größen durch ein ebenes Grenz-
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schichtmodell beschrieben. Dieses greift auf einfache Parameter zur Charakterisierung der 

Wettersituation zurück, wie z.B. eine Klassierung nach TA Luft oder KTA, oder es wird direkt 

über die Monin-Obukhov-Länge und die Mischungsschichthöhe parametrisiert. Darüber 

hinaus können aber auch Vertikalprofile, wie sie von SODAR-Geräten zur Verfügung gestellt 

werden, oder Messreihen eines Ultraschall-Anemometers verarbeitet werden. 

Für komplexes Gelände ist im meteorologischen Präprozessor ein diagnostisches Windfeld-

modell integriert, das für indifferente und stabile Schichtung einsetzbar ist. Das diagnostische 

Windfeldmodell kann auch die Umströmung von Gebäuden berechnen und dabei die im Lee 

auftretende Rezirkulation und die erhöhte Turbulenz modellieren. Gebäude dürfen auch in 

gegliedertem Gelände stehen. Dreidimensionale Wind- und Turbulenzfelder können auch 

explizit vorgegeben werden. Die Struktur der hierfür benötigten Datendateien ist voll doku-

mentiert. 

Es können beliebig viele Emissionsquellen als Punkt-, Linien-, Flächen-, Raster– oder 

Volumenquellen definiert werden. Die meisten Parameter der Ausbreitungsrechnung - 

insbesondere die Quellstärken bzgl. der einzelnen Stoffkomponenten, Quellorte, Umwand-

lungsraten, Depositionsgeschwindigkeiten - können als Zeitreihe vorgegeben werden. 

Es wird die über fortlaufende Zeitintervalle gemittelte dreidimensionale Konzentrationsvertei-

lung der emittierten Spurenstoffe und die Stoffstromdichte ihrer Deposition am Erdboden 

berechnet. Die Größe des Mittelungsintervalles ist vorgebbar. 

Die horizontale räumliche Auflösung beträgt typischerweise 1 % bis 3 % des gesamten 

Rechengebietes. Für den bei Teilchensimulationen immer auftretenden Stichprobenfehler (er 

kann durch Erhöhung der Teilchenzahl beliebig verringert werden) wird während der 

Ausbreitungsrechnung ein Schätzwert berechnet. Diese Schätzung ermöglicht es dem 

Programm, die Fluktuationen in der berechneten Konzentrationsverteilung ohne systemati-

sche Verfälschung zu glätten. Neben der vollen dreidimensionalen Verteilung wird für 

vorgebbare Monitorpunkte die Zeitreihe von Konzentration und Deposition ausgerechnet. 

A2.3 Fehlerdiskussion  

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des Kfz-Verkehrs sind ebenso wie Mes-

sungen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässig-

keit der Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungsmo-

delle im Vordergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den 
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Ausbreitungsmodellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei 

jede Einzelne dieser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognosti-

zierten Konzentrationen hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebau-

ungsstruktur, meteorologische Daten und die Hintergrundbelastung. 

Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechen-

schritte eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der ein-

zelnen Parameter bzw. Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Es 

können jedoch für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und Rech-

nungen gezeigt werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der Re-

chenergebnisse erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnah-

men zur Luftreinhaltung - PEF" (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der 

Eingangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen 

demnach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungs-

dichte, die lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungs-

verteilung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die Kfz-Emissionen ist anzufügen, dass die Emis-

sionen im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen 

ermittelt werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehler-

bandbreiten der Basisdaten (d.h. Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungsver-

teilung, Verkehrsablauf). 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) 

gegenüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei ca. 10 %. 

Für die statistische Fehlerbandbreite der NOx-Emissionsfaktoren mit warmem Motor gibt 

Kühlwein (2004) auf der Basis der Ermittlungen des TÜV Rheinland Abschätzungen von 

10 % bis 20 % für Autobahnen bzw. Innerortsstraßen an. Aussagen über die statistischen 

Fehler bei der Berücksichtigung von Kaltstartkorrekturen sind nach Angaben des Autors 

nicht möglich. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-

schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 

gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 
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betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 

auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, 

ermittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und 

für die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung ent-

sprechender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von +/-20 % 

aufweisen. 

Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte (Röckle & 

Richter, 1995 und Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführlichen Ver-

gleich zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, Hannover, 

und MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und Rechen-

ergebnissen lagen im Bereich von 10 %, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göttinger 

Straße sehr genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind 

höhere Rechenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und Rechen-

ergebnissen dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl Messung 

als auch Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatzbe-

lastung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, d.h. dass die Auswirkungen auf 

die Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 
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A N H A N G A3 

GESAMTDEPOSITIONSRATEN IM BEREICH DER FFH-GEBIETE 
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A3 GESAMTDEPOSITIONSRATEN IM BEREICH DER FFH-GEBIETE 

Im Rahmen der ökologischen Beurteilung der vorhabeninduzierten Auswirkungen der 

verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag in geschützte Vegetationsbereiche sind 

entsprechend den Angaben des Stickstoffleitfadens H PSE (FGSV, 2019) für diese Bereiche 

u. a. die zukünftige Gesamtbelastungen an Stickstoffeinträgen zu bewerten. Die Gesamtbe-

lastung setzt sich aus der Hintergrundbelastung und den verkehrsbedingten Zusatzbelastun-

gen zusammen; die verkehrsbedingten Zusatzbelastungen wurden in der vorliegenden 

Untersuchung ermittelt und ist im Haupttext beschrieben. 

Angaben zu der bestehenden Hintergrundbelastung werden durch das Umweltbundesamt 

zur Verfügung gestellt. Der derzeit aktuelle Datensatz umfasst mittleren Angaben zu 

bestehenden atmosphärischen Stickstoffeinträgen in Böden für den Zeitraum 2013 bis 2015, 

die im Rahmen des PINETI-3 Projektes erstellt wurden (UBA, 2018). Die Hintergrundbelas-

tungsdaten liegen für das Gebiet von Deutschland auf einem 1 km x 1 km-Raster vor, dabei 

werden für jede Rasterfläche bestehende atmosphärische Stickstoffeinträge für insgesamt 

10 verschiedene Landnutzungsklassen genannt. Die beschriebenen Daten wurden im 

Internet über den Kartendienst des Umweltbundesamtes ausgelesen, dabei ist darauf 

hinzuweisen, dass dort die Angaben über den bestehenden Stickstoffeintrag in Schritten von 

1 kg N/(ha*a) angegeben werden. 

Für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe an der A 99 werden die Hinter-

grundbelastungsdaten über den bestehenden Stickstoffeintrag basierend auf dem 1 km x 

1 km-Raster herangezogen und unter Berücksichtigung der im Untersuchungsgebiet 

vorliegenden Landnutzungen auf das 10 m x 10 m-Raster der vorliegenden Untersuchung 

übertragen und in den betrachteten vegetationsbestandenen Bereichen der FFH-Gebiete  

„Allacher Forst und Angerlohe“, „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ und 

„Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ dargestellt. 

Für die FFH-Gebiete wurde die Art der darin befindlichen Landnutzungen aus den Informati-

onen des digitalen Landnutzungsmodells Basis-DLM übernommen und für den Fall, dass 

detailliertere Angaben in den übergebenen LRT-Daten bezüglich der Art der Landnutzung 

vorliegen, wurden diese entsprechend überlagert. Für diese Landnutzungsarten innerhalb 

der FFH-Gebiete erfolgt ein Abgleich mit den Landnutzungsklassen des UBA-Datensatzes, 

damit eine Zuordnung der Hintergrundbelastungswerte zu den örtlichen Gegebenheiten 

innerhalb der FFH-Gebiete ermöglicht wird. Insgesamt sind folgende fünf Landnutzungsklas-
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sen in den FFH-Gebieten enthalten: „Ackerland“, „Laubwald“, „Mischwald“, „Grasland“, 

„seminatürliche Ökosysteme“. Diese finden sich alle in dem FFH-Gebiet „Allacher Forst und 

Angerlohe“, in dem FFH-Gebiet „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ sind die 

vier Klassen „Ackerland“, „Laubwald“, „Grasland“ und „seminatürliche Ökosysteme“ und in 

dem FFH-Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ sind die drei Klassen 

„Laubwald“, „Mischwald“ und „seminatürliche Ökosysteme“ enthalten. 

Die zu betrachteten Bereiche der FFH-Gebiete umfassen insgesamt 14 Rasterflächen des 

UBA-Hintergrunddatensatzes. Die Angaben der Hintergrundbelastung variieren für „Gras-

land“ zwischen 13 kg/(ha*a) und 14 kg/(ha*a), für „Ackerland“ zwischen 14 kg/(ha*a) und 

15 kg/(ha*a) und für „Laubwald“ zwischen 18 kg/(ha*a) und  19 kg/(ha*a), für Mischwald wird 

einheitlich 19 kg/(ha*a) und für „seminatürliche Ökosysteme“ einheitlich 14 kg/(ha*a) 

angegeben.  

Die Abb. A4.37 zeigt die genannten bestehenden Hintergrundbelastungen an Stickstoffein-

trag für die FFH-Gebiete im gesamten Untersuchungsgebiet für das 10 m x 10 m-Raster der 

vorliegenden Untersuchung. Dabei sind für die waldbestandenen Flächen des LRT 9170 im 

Bereich des FFH-Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ überwiegenden eine Hintergrund-

belastung an Stickstoffeintrag von 18 kg/(ha*a) abgeleitet. Für die wiesenbestandenen 

Flächen des LRT 6210/6410/6510 sind bestehende N-Depositionen überwiegend von 

13 kg/(ha*a) ermittelt. Für die betrachteten Bereiche der FFH-Gebiete „Gräben und Nieder-

moorreste im Dachauer Moos“ und „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ ist 

die Hintergrundbelastung an Stickstoffeintrag nicht unter 14 kg/(ha*a) abgeleitet. 

Die Gesamtbelastung aus Hintergrundbelastung und verkehrsbedingter Zusatzbelastung für 

den Prognosenullfall ohne bauliche Änderungen ist in Abb. A4.38 und Abb. 4.39 dargestellt. 

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.38) sind für Bereiche des FFH-

Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ bis in einen Abstand von ca. 230 m zur Autobahn 

Gesamtbelastungen an Stickstoffeintrag über 20 kg/(ha*a) berechnet, die an den zur A 99 

nächstgelegenen Bereichen Eintragsraten vereinzelt bis 48 kg/(ha*a) aufweisen. Für weiter 

entfernt liegende Bereiche sind geringere Gesamtbelastungen an N-Deposition überwiegend 

zwischen 18 µg/m³ und 20 µg/m³ ermittelt. Im Bereich der Flächen des LRT 6210/6410/6510 

sind Gesamtbelastungen überwiegend bis 14 kg/(ha*a) berechnet.  
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Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets (Abb. A4.39) sind für südlich der A 99 gelegene 

Flächen des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ Gesamtbelas-

tungen an Stickstoffeintrag vereinzelt bis 30 kg/(ha*a) abgeleitet, für die überwiegenden 

Bereiche sind geringere Gesamtbelastungen zwischen 14 kg/(ha*a) und 20 kg/(ha*a) 

ermittelt. Vergleichbare Gesamtbelastungen an N-Deposition sind für die betrachteten 

Bereiche des FFH-Gebiets „Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“ berechnet. 

Die für den Planfall mit Berücksichtigung der temporären Seitenstreifenfreigabe berechneten 

Gesamtbelastungen an Stickstoffeintrag sind für den östlichen Teil des Untersuchungsge-

biets in Abb. A4.40 und für den westlichen Teil in Abb. A4.41 aufgezeigt. Aufgrund der 

geringeren verkehrsbedingten Schadstofffreisetzungen in Folge der Verringerung der 

Stauhäufigkeit sind Gesamtbelastungen an Stickstoffeintrag nur für Flächen des FFH-

Gebiets „Allacher Forst und Angerlohe“ (Abb. A4.40) bis in einen Abstand von ca. 200 m zur 

A 99 berechnet. Für die zur Autobahn nächstgelegenen Flächen sind gegenüber dem 

Prognosenullfall überwiegend geringere Gesamtbelastungen ermittelt mit Gesamtbelastun-

gen bis 43 kg/(ha*a). Diese Zusammenhänge gelten auch für die Flächen des LRT 9170. Für 

die übrigen Bereiche sind zum Prognosenullfall vergleichbare Gesamtbelastungen an N-

Deposition zwischen 13 kg/(ha*a) und 20 kg/(ha*a) abgeleitet. Im östlichen Teil des Untersu-

chungsgebiets (Abb. A4.41) sind für Bereiche des FFH-Gebiets „Gräben und Niedermoor-

reste im Dachauer Moos“ auf der Südseite der A 99 Gesamtbelastungen vereinzelt bis 

35 kg/(ha*a) ermittelt. Überwiegend sind jedoch zum Prognosenullfall vergleichbare Ge-

samtbelastungen berechnet, so auch im Bereich des FFH-Gebiets „Heideflächen und 

Lohwälder nördlich von München“. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  69 

   
Luftschadstoffgutachten für die Planungen zur temporären Seitenstreifenfreigabe  64027E-19-01 
am Münchner Autobahnring (A 99) im Abschnitt AD München-Allach – AD München Feldmoching 
unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrags  

A N H A N G A4 

ABBILDUNGEN 



A 99

A 99

A 99

A 92

B 304

B 304

Fe
ldm

oc
hin

ge
r S

tr.
(St

23
42

)

Ev
ers

bu
sc

hs
tr.

(S
t2

06
3)

Beginn der
Baustrecke

Ende der Baustrecke

±

Abb. A4.1 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Prognosenullfall
Planfall
Tunnel
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510

0 420 840Meter

Lageplan des Untersuchungsgebiets

Tunnel Allach

AS
M-Ludwigsfeld

AD
M-Feldmoching



142800/20%

144800/20%

92500/11%

115000/20%

50800/8%

54100/6%

22300/1.6%

20000 50000 75000 100000 150000
DTVw in Kfz/24h

±

Abb. A4.2 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Durchschnittliche werktägliche Verkehrs-
stärke in Kfz/24h und LKW-Anteil in %
auf dem brücksichtigten Straßennetz
für den Prognosenullfall

0 250 500Meter



153100/18.5%

153100/18.8%

93800/11%

118000/19.1%

49900/8.7%

54400/5.8%

21600/1.5%

20000 50000 75000 100000 150000
DTVw in Kfz/24h

±

Abb. A4.3 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Durchschnittliche werktägliche Verkehrs-
stärke in Kfz/24h und LKW-Anteil in %
auf dem brücksichtigten Straßennetz
für den Planfall

0 250 500Meter



±

Abb. A4.4 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Verkehrsituation auf dem Straßennetz
für den Planfall. Straßenabschnitte mit
Längsneigungen über 2% sind dicker
eingezeichnet.

Verkehrssituation
AB>130
AB120
AB100
AB80
IOS-HVS60
IOS-HVS60d
IOS-HVS60g
IOS-HVS50

0 250 500Meter



±

Abb. A4.5 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Ja hresmittelwerte der
NO2-Konzentra tion in µg/m³
für den Prognosenullfa ll im wes tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets

0 250 500Meter

NO2 in µg/m³
> 48
> 44 - 48
> 40 - 44
> 38 - 40
> 36 - 38
> 34 - 36
> 32 - 34
> 30 - 32
> 28 - 30
> 26 - 28
≥ 24 - 26

Stra ße



±

Abb. A4.6 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

NO2 in µg/m³
> 48
> 44 - 48
> 40 - 44
> 38 - 40
> 36 - 38
> 34 - 36
> 32 - 34
> 30 - 32
> 28 - 30
> 26 - 28
≥ 24 - 26

Stra ße

0 250 500Meter

Ja hresmittelwerte der
NO2-Konzentra tion in µg/m³
für den Prognosenullfa ll im ös tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets



±

Abb. A4.7 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

NO2 in µg/m³
> 48
> 44 - 48
> 40 - 44
> 38 - 40
> 36 - 38
> 34 - 36
> 32 - 34
> 30 - 32
> 28 - 30
> 26 - 28
≥ 24 - 26

Stra ße
0 250 500Meter

Ja hresmittelwerte der
NO2-Konzentra tion in µg/m³
für den Pla nfa ll im wes tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets



±

Abb. A4.8 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

NO2 in µg/m³
> 48
> 44 - 48
> 40 - 44
> 38 - 40
> 36 - 38
> 34 - 36
> 32 - 34
> 30 - 32
> 28 - 30
> 26 - 28
≥ 24 - 26

Stra ße

0 250 500Meter

Ja hresmittelwerte der
NO2-Konzentra tion in µg/m³
für den Pla nfa ll im ös tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets



±

Abb. A4.9 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Jahresmittelw erte der
PM10-Konzentration in µg/m³
für den Prognosenu llfall im w estlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets

0 250 500Meter

PM10 in µg/m³
> 40
> 36 - 40
> 32 - 36
> 28 - 32
> 26 - 28
> 24 - 26
> 22 - 24
> 20 - 22
> 18 - 20
> 17 - 18
≥ 16 - 17

Straße



±

Abb. A4.10 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM10 in µg/m³
> 40
> 36 - 40
> 32 - 36
> 28 - 32
> 26 - 28
> 24 - 26
> 22 - 24
> 20 - 22
> 18 - 20
> 17 - 18
≥ 16 - 17

Straße

0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM10-Konzentration in µg/m³
für den Prognosenu llfall im östlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.11   64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM10 in µg/m³
> 40
> 36 - 40
> 32 - 36
> 28 - 32
> 26 - 28
> 24 - 26
> 22 - 24
> 20 - 22
> 18 - 20
> 17 - 18
≥ 16 - 17

Straße
0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM10-Konzentration in µg/m³
für den Planfall im w estlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.12 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM10 in µg/m³
> 40
> 36 - 40
> 32 - 36
> 28 - 32
> 26 - 28
> 24 - 26
> 22 - 24
> 20 - 22
> 18 - 20
> 17 - 18
≥ 16 - 17

Straße

0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM10-Konzentration in µg/m³
für den Planfall im östlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.13 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Jahresmittelw erte der
PM2.5-Konzentration in µg/m³
für den Prognosenu llfall im w estlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets

0 250 500Meter

PM2.5 in µg/m³
> 25
> 22 - 25
> 20 - 22
> 18 - 20
> 16 - 18
> 14 - 16
> 13 - 14
≥ 12 - 13

Straße



±

Abb. A4.14 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM2.5 in µg/m³
> 25
> 22 - 25
> 20 - 22
> 18 - 20
> 16 - 18
> 14 - 16
> 13 - 14
≥ 12 - 13

Straße

0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM2.5-Konzentration in µg/m³
für den Prognosenu llfall im östlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.15 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM2.5 in µg/m³
> 25
> 22 - 25
> 20 - 22
> 18 - 20
> 16 - 18
> 14 - 16
> 13 - 14
≥ 12 - 13

Straße
0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM2.5-Konzentration in µg/m³
für den Planfall im w estlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.16 64027-19-01

Ingenieu rbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

PM2.5 in µg/m³
> 25
> 22 - 25
> 20 - 22
> 18 - 20
> 16 - 18
> 14 - 16
> 13 - 14
≥ 12 - 13

Straße

0 250 500Meter

Jahresmittelw erte der
PM2.5-Konzentration in µg/m³
für den Planfall im östlic hen
Teil des Untersu c hu ngsgebiets



±

Abb. A4.17 64027-19-01

Ingenieurbüro  Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Jahresmittelwerte der
NOx-Konzentration in µg/m³
für den Pro gno s enullfall im wes tlichen
Teil des U nters uchungsgebiets

0 250 500Meter

NOx in µg/m³
> 70
> 65 - 70
> 60 - 65
> 55 - 60
> 50 - 55
> 45 - 50
> 42 - 45
> 40 - 42
≥ 39 - 40

Straße
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510



±

Abb. A4.18 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

NOx in µg/m³
> 70
> 65 - 70
> 60 - 65
> 55 - 60
> 50 - 55
> 45 - 50
> 42 - 45
> 40 - 42
≥ 39 - 40
Stra ße
FFH-Gebiet

0 250 500Meter

Ja hresmittelwerte der
NOx-Konzentra tion in µg/m³
für den Prognosenullfa ll im ös tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets



±

Abb. A4.19 64027-19-01

Ingenieurbüro  Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Jahresmittelwerte der
NOx-Konzentration in µg/m³
für den Planfall im wes tlichen
Teil des U nters uchungsgebiets

0 250 500Meter

NOx in µg/m³
> 70
> 65 - 70
> 60 - 65
> 55 - 60
> 50 - 55
> 45 - 50
> 42 - 45
> 40 - 42
≥ 39 - 40

Straße
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510



±

Abb. A4.20 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

NOx in µg/m³
> 70
> 65 - 70
> 60 - 65
> 55 - 60
> 50 - 55
> 45 - 50
> 42 - 45
> 40 - 42
≥ 39 - 40
Stra ße
FFH-Gebiet

0 250 500Meter

Ja hresmittelwerte der
NOx-Konzentra tion in µg/m³
für den Pla nfa ll im ös tlichen
Teil des Unters uchungs gebiets



±

0 250 500Meter

N.-Dep. in kg/(ha*a)
> 5.0
> 4.0
> 3.5
> 3.0
> 2.5
> 2.0
> 1.5
> 1.0
> 0.5
> 0.3
≤ 0.3
Straße
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510

Abb. A4.21 64027-19-01

In gen ieurbüro  Lo hm eyer
Gm bH & Co . KG

V erkehrsbedin gte Zusatzbelastun g an
N-Depo sitio n  für den  Pro gn o sen ullfall
im  westlichen  Teil des Un tersuchun gs-
gebiets



±

Abb. A4.22 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

N.-Dep. in kg/(ha*a)
> 5.0
> 4.0
> 3.5
> 3.0
> 2.5
> 2.0
> 1.5
> 1.0
> 0.5
> 0.3
≤ 0.3
Stra ße
FFH-Gebiet

0 250 500Meter

Verkehrsbedingte Zusa tzbela stung a n
N-Deo p isition für den Pro gno senullfa ll
im östlichen Teil des Untersuchungs-
gebiets



±

0 250 500Meter

N.-Dep. in kg/(ha*a)
> 5.0
> 4.0
> 3.5
> 3.0
> 2.5
> 2.0
> 1.5
> 1.0
> 0.5
> 0.3
≤ 0.3
Straße
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510

Abb. A4.23 64027-19-01

In gen ieurbüro  Lo hm eyer
Gm bH & Co . KG

V erkehrsbedin gte Zusatzbelastun g an
N-Depo sitio n  für den  Plan fall
im  westlichen  Teil des Un tersuchun gs-
gebiets



±

Abb. A4.24 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

N.-Dep. in kg/(ha*a)
> 5.0
> 4.0
> 3.5
> 3.0
> 2.5
> 2.0
> 1.5
> 1.0
> 0.5
> 0.3
≤ 0.3
Stra ße
FFH-Gebiet

0 250 500Meter

Verkehrsbedingte Zusa tzbela stung a n
N-Deo p isition für den Pla nfa ll
im östlichen Teil des Untersuchungs-
gebiets



±

0 250 500Meter

Differenz in kg/(ha*a)
> 2
> 1.5 bis 2.0
> 1.0 bis 1.5
> 0.5 bis 1.0
> 0.3 bis 0.5
> -0.3 bis 0.3
> -0.5 bis -0.3
> -1.0 bis -0.5
> -1.5 bis -1.0
> -2.0 bis -1.5
≤ -2.0
Stra ße
FFH-Gebiet
LRT 9170
LRT 6210/6410/6510

Abb. A4.25 64027-19-01

Ingenieurbüro  Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Änderung der verkehrsbedingten
N-Dep o sition für den Pla nfa ll gegenüber
dem Pro gno senullfa ll im westlichen Teil
des Untersuchungsgebiets



±

Abb. A4.26 64027-19-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Differenz in kg/(ha*a)
> 2
> 1.5 bis  2.0
> 1.0 bis  1.5
> 0.5 bis  1.0
> 0.3 bis  0.5
> -0.3 bis  0.3
> -0.5 bis  -0.3
> -1.0 bis  -0.5
> -1.5 bis  -1.0
> -2.0 bis  -1.5
≤ -2.0
Straße
FFH-Gebiet

0 250 500Meter

Änderung der verkehrs bedingten
N-Depos ition für den Planfall gegenüber
dem Prognosenullfall im östlic hen Teil
des Unters uc hungsgebiets



Emission in mg/(m*s)
0.040 0.075 0.150 0.300 0.600

±
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